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Der Allgemeine Hannoversche Klosterfond
un die Klosterkammer Hannover.

{ Eıine eigentümliche Einrichtung der hannöverschen an

Von Andreas franitza $/chel'lerten
Der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds 1st 1ine Stiftung des OIfentlı-

chen Rechtes mıi1t selbständiger juristischer Persönlichkeit?. Diese Stiftung, die
ine der rößten ın Deutschland ist, wurde 1m Jahre 1818 VO damaligen
Prinzregenten eorg, dem spateren KÖön1g eorg I auf Vorschlag des han-
noverschen Kabinettsministers Arnswaldt errichtet, ZUSaITiLIEell muiıt der KIO-
sterkammer Hannover, der e1gens seiner erwaltung gegründeten Behör-
de

Das Stiftungsvermögen besteht Aaus (Gs‚ütermassen geistlicher erkunft, die
TOTZ Reformation, Gegenreformation und Säkularisation ausschlie{fslic den
ursprünglichen 7wecken verwandten Bestimmungen erhalten geblieben sSind.
DIie Entwicklung, die sich dergestalt TT 1ın den welfischen Landen vollzogen
hat und 1ın ihrer Fkorm einmalig ist, beschreibt Krusch 1ın se1ner immer och
ma{isgeblichen Arbeit AaUs dem re 1919 folgendermadßsen:

„DI1ie gewaltigen Stürme, welche den mittelalterlichen teudal-
klerikalen Staats-Urganismus e1t Anbruch der Neuzeit erschüt-
terten, die Reformatıion, der dreifsigjJährige rıeg un! die fran-
7zösische Revolution, en die ogroßen geistlichen Gütermassen,
die Vaterland eiınst durchsetzten, fast spurlos inwegge-
fegt, un! U och iın der historischen Erimnnerung ebt der
Spruch: ‚Unter dem Krummstab ist zut wohnen‘. Allein die
welfischen Fürsten haben der Versuchung widerstanden 1
hütet noch heute die Klosterkammer den Güterschatz der alten
Klöster und Stifter, treu den Pflichten, die einst die Kirche

er hier vorgelegte Aufsatz ist die für den Druck überarbeitete Fassung me1nes
ortrages, den ich anläfslich der Verleihung des Förderpreises des „Freundeskrei-
SE der Hochschule Sankt Georgen” für das Studienjahr 995 /96 Januar
1996 gehalten habe Er geht zurück auf meılne 1995 der Phil.-Theol Hochschule
St. Georgen/ Frankfurt Maın erstellte Diplomarbeit „Der Allgemeine Häanno-
versche Klosterfonds un die Klosterkammer Hannover/ Untersuchung ZAUT rechts-
geschichtlichen Entwicklung”.
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ihrem obersten Schutzvogt dem römischen Ön1g un: Kaiser
1nauferlegte.

Doch nıcht 11 den Güterschatz der 1m Laufe der eıt ausgestorbenen oder
aufgelösten Klöster un: Stifte hütet die Klosterkammer, ein1ge Klöster und
Stifte haben die „gewaltigen Stürme“ überstanden un! bestehen fort S1ie
gehören den Besonderheiten der hannöverschen Lande, heute eil des
Bundeslandes Niedersachsen. Fuür der insgesamt och bestehenden
evangelischen Damenklöster un! -stifte 1st die Klosterkammer Hannover
ständi1g, fünf dieser Klöster® SInd Bestandteil des Allgemeinen Hannoverschen
Klosterfonds.

Wenn uch das tiftungsvermögen nıicht mehr als kirchliches Vermögen
anzusehen ist, ist doch iıne Vermögensmasse, die 1ın oroßen Teilen
mittelbar kirchlichen 7wecken dienen hat gema dem Grundsatz „Haf-
tungsnachfolge be]l Gesamtrechtsnachfolge” bestehen Rechtsansprüche S@1-
tens der evangelischen un! katholischen Kirchen. Hat uch das preudfsische
Oberverwaltungsgericht 1m Jahre 191() festgestellt, da{s der Allgemeine Han-
noversche Klosterfonds Staat un! Kirche als Urıitter gegenübersteht, ergibt
sich hier eın aufßergewÖöhnlicher Fall des Staatskirchenrechts: ine selbständi-
SC iftung Öffentlichen Rechts, die unter der Rechtsaufsicht des Landesminti-
ster1ums steht, ist der Kirche gegenüber Leistungen verpflichtet.

„Eine Besonderheit ist das ehrfurchtgebietende Alter des Klo-
sterfonds un der unverändert arbeitenden Klosterkammer
Hannover SOWI1IE insbesondere die kirchlich Zielset-
ZULNS selner Arbeit. (1 und mit| seliner Instıtution ragt eın
Stück landesherrlichen Kirchenregiments des 16 Jahrhunderts
In die moderne eıt Bemerkenswert 1st die verfassungsrechtli-
che Kurlosıi1tät, da{fs miı1t dem AH  R sich e1n Instıtut des konfes-
s1ionellen Territorialstaats den modernen, relig1ös neutralen
Verfassungsstaat hinüberretten konnte4

DIie ründung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds 1st e1ınerseılts
eın 1n ich einmaliger Vorgang, andererseits dagegen die folgerichtige Konse-

ıner Entwicklung, die schon welıt VOT der Reformation begonnen hat,
Yr e diese forciert und 1m reformatorischen (eiste umgestaltet wurde. Aus
diesem Grüunde 1st uch 1ın die vorreformatorische eıt und damiıt 1n das Jahr-
hundert VOT der Entstehung des Klosterfonds, le, wI1e och zeigen lst, auf
das Jahr 15472 datiert werden mu(Äfs, zurückzugehen. Nur VOT dem Hintergrund

Krusch BI DIie hannoversche Klosterkammer ın ihrer geschichtlichen Entwicklung,
ihre Zwecke un! Ziele und ihre Leistungen für das Wohl der Provinz/Sonderab-

VerL,
druck AauUs den ‚Mitteilungen des Universitätsbundes Gött?ngen’ (1919). Hanno-

Vgl Hamann M DIie Calenberger Klöster, Hannover RS FE
Campenhausen Frhr. Vr 45() Jahre Klosterfonds. 45() Jahre Reformation 1 ( A
lenberger Land und Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds, Hannover 1993,
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des vorreformatorischen landesherrlichen Kirchenregiments und dem edan-
kengut der Reformation lassen sich die Entstehung un die eigenständige
Entwicklung des Klosterfonds verstehen.

Fıne /.ASuUr erfährt die bisher kontinuierlich fortschreitende Entwicklung
durch die Säkularisation. Im Königreich Hannover ist die ntwort auf die SÄä-
kularısation 1m Gegensatz en anderen deutschen Staaten die Errichtung
des Klosterfonds und der Klosterkammer 1m re 1818 SCWECSCN. DIie damals
geschaffene Einrichtung besteht his heute fOxt; In ihrer historischen Entwick-
lung unangetastet un! muıt rechtlich einmaligem Charakter. Besondere Beach-
Lung verdient das ermögen des Klosterfonds Einerselts ist das Substrat
der iftung, andererseits ist auch ihre Aufgabe: Beides, Stiftungsmasse wWwI1e

Stiftungszweck, sind untrennbar miteinander verbunden. Der olgende Arti-
kel soll diese Instıtution, die 1m Bereich der ehemaligen preufsischen Oberpro-
VanzZ Hannover atlg ist, den außerhalb der welfischen Lande Wo  enden be-
kannt machen.

Grundlagen
+} Voraussetzungen des landesherrlichen Kirchenregiments

Die Ma{isnahmen des Klosterregiments der Herzogıin Elisabeth VO  z alen-
berg-Göttingen (1540—-1545) haben ihre Wurzeln 1m vorreformatorischen Kır-

chenregiment eınerseılts un! den edanken der Reformation andererseıts. In

Fortsetzung des bisherigen vorreformatorischen Kirchenregiments unter Eın-

eziehung reformatorischer edanken hat Ss1e eın e1genes Klosterregiment
entwickelt, dessen rundanliegen V  b en nachfolgenden Landesherren, de-
111e  5 das Fürstentum Calenberg-Göttingen angefallen ist, durchgehalten WUl-

de Wenn uch zeitweilig 1SC gegenteilig mıt den Klöstern verfahren
wurde, blieb doch ihre Rechtsposition unangetastet un:! rug sich unter
den verschiedenen kegJlerungen his FA W Säkularısation HFE SC  1e1ls11C.
mündete die Entwicklung ber Umwege der zentralen Verwaltung der KIS=
stereinkünfte 1ın die Errichtung des Allgemeinen Hannoverschen Kloster-
on

E  — Klösterliche Fftung und Reformation
/u Begınn der Betrachtung der Auswirkungen der Reformation auf die

tellung der Klöster ist festzuhalten, da{fs diese nicht miı1t der vorreformatori1-
schen Entwicklung des landesherrlichen Kirchenregiments bricht, sondern
dieses fortsetzt:

„Auch beim Stiftungsrecht äfst sich WI1e auf vielen anderen (Je«
bleten des Lebens feststellen, da{fs zwischen dem un:! 16
ahrhundert, zwischen VOI- un! nachreformatorischer Zeıt, kei-

charfe Zäasur vorhanden ist, sondern alles, W as die Reforma-
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tion 1m Jahrhundert bewirkt hat, bereits 1m Jahrhundert,
7zumiıindest 1in den Grundlagen, vorhanden SCWESEN ist

S0 hat sich der staatliche usgri auf kirchliches Eiıgentum, das 1n ihm
schon iImmer Begehrlichkeit erweckt hat, fortgesetzt. Immer mehr hat der Ein-
£lu4s des Landesherrn ZUSCHOILINLECTL, bis dann SC  1e1ls11C. 1n der Säkularisa-
Hon ZABER eıt der Französischen Revolution selnen Höhepunkt erreicht hat Im
Zeitalter der Reformation ist korrekterwelise nicht V  s „Säkularisation”, SO11-

dern \VA@2 „Verweltlichung” Ooder „Sequestrierung”“ sprechen, da der Staat
nicht WI1e 1n der Säkularisation die Stiftungen gänzlic einverle1ibt, sondern
unter Aufrechterhaltung ihrer Rechtsform selinen Interessen dienstbar D
macht hat®

Durch die Reformation erfolgte die Überführung der Klöster der ihnen
VO der evangelischen Seite zugewlesenen, vermeintlich ursprünglichen Be-
deutung. DIies eschah Urc die Kirchen- un Klosterordnungen, die VO  m

den Landesherren 1n Wahrnehmun der obersten Kirchengewalt, des 1US EPIS-

COPALL, als Notbischof erlassen wurden und die Grundlage für die kirchliche
EeHOT  ung eten uch WE sich ach un: nach iıne LEUE Kirche kon-
stıtumerte, verstand sich diese als die Umwandlung eiınes Kirchenwesens ın
eın anderes. Weıil das Klosterleben nach Ansicht der Reformatoren grundsätz-
ich 1m Widerspruch 7U Wort (ottes stand, wurde abgelehnt”‘. Unter Be-
rufung auf die „ursprünglichen Zwecke“ der Klöster wird ihnen die Aufgabe
der Schulbildung un: Armenfürsorge zugewlesen, da die evangelische Seite
eın starkes Interesse hatte, den 1IC der iftung des Klosters den Stif-
ter oder die Einverleibung den fürstlichen Fiskus verhindern.

In eZug auf die Calenberger Klöster eschah diese Neuordnung dadurch,
da{fs die ONVvente reformiert wurden un:! die evangelische Lehre annahmen.
DIie Einführung der Reformation sah auch die Überwachung der Vermögens-
lage der einzelnen Klöster wWwWI1e die Überwachung der Verwendung ihrer ANIS-
gaben VO  D 1Der Verlauf dieser Entwicklung führte dann über die Einsetzung
fürstlicher Verwalter den Klöstern eliner zentralen C  ungslegung
und Schheisl1c eliner Zusammenfassung des Vermögens. ber das ist ke1-

euerung der Reformationszeit, sondern schon vorreformatorischer eıt

Liermann, . andDuc. des Stiftungsrechts. Geschichte des Stiftungsrechts, ELE
ingen 1963, 125
Der Begriff „Säkularisation” ıst erstmalig 1m Jahre 1646 be1 den Vorverhandlungen
SA Westfälischen Frieden gebraucht worden. Nachwels bei Liermann, Stiftungs-
recht 125 Anm.
„Der theologische Kerngedanke, den Luther 1ın Zzahlreichen Schriften immer 111e  = ( o

klärt hat und der 1n den reformatorischen Bekenntnisschriften ausführlich dem
herkömmlichen Verständnis entgegengestellt wurde, geht dahın, dafs das Ordens-
gelübde ine Form der Werkgerechtgkeit ist, dıie das Verständnis des Evangeliums
blockiert”. Campenhausen Frhr. V.) „Evangelische Klöster in Niedersachsen, die
Reformation un die staatliche Aufsicht“ (Kloster Walsrode / Klosterkammer Han-

Hrsg.] 1000eKloster Walsrode, Walsrode 1986, 34)
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ist unter Ausnutzung der Vogteigewalt erheblich auf das Klostergut
WI1€e auch auf die inneren Verhältnisse des Klosters e  Inworden.

Wenn auch der Zugriff auf kirchliche Stiftungen durch die weltliche T1S-
keit viel verbreıteter W ar als der auf das Vermögen kirchlicher Korporationen,
weil diese als sich selbst gehörende, eintach daliegende Vermögensmassen
wesentlich leichter 1n die Gewalt bekommen als Korporationsver-
mOögen, NO das der Korporatıon angehörige natürliche Personen schützend
hintreten können”®, blieben die Klöster nach wWI1e VOT begehrenswerte ()b-
jekte, un! das aus verschiedenen Gründen (IA die Klöster muıiıt großen
Vermögensmassen ausgestattet, deren Besıtz erstrebenswert schlen. Mıt der
Besitznahme oder Verfügungsgewalt ber das Kloster 115C den Landesher-
TE  5 wurde die Einflufsnahme des bisherigen Stifters, sotern noch lebte, oder
des alten Schutzherrn zurückgedrängt: die Rechte der Gewaltenausübung 1m
Klosterbereich (etwa niedere Gerichtsbarkeit oder Abgabenerhebung) yingen
dann auf die Landesherrlichkeit über, die auf diese Weise ihre Terriıtorıen all-
mählich erweıterte. Am Ende dieser Entwicklung steht dann die Führung des
Klosters w1e e1INes fürstlichen Kammergutes, WE uch dıie alte Rechtstorm
nıicht angetastet wurde.

DIie Art und Weise, w1e die ın die Hand des Fürsten gekommenen (‚üter
gebraucht wurden, ä{fst auf den Wert schliefßen, den die eıt der Stiftung
ma{is /Zumelst wurden die Stiftungen dem Staatsfiskus zugeschlagen. Herzog
Ernst der Bekenner VO  > Lüneburg ist se1t 1525 1ın geradezu paradigmatisch
konsequenter Weise die Klostervermögen Vvor  SC Er hat diese
nicht einfach 11UTr sequestrıiert, unter staatliche Verwaltung SA  / SUO11-

dern den Widerstand der Klosterinsassen intach okkupiert und die
Vermögen eingezogen. Bezeichnenderwelse Z1ng der Spottvers ber ihn
r  es W as FILET der Pfaffen, Münich un! Nonnen INAag se1n, ehme ich es
unter eınen Suten, evangelischen Schein.“ An dieser Stelle wird uch die be-
sondere Leistung der Herzogın Elisabeth VO  z} Calenberg erkennbar, die 11rc
ihre Behandlung der Klöster einen SALLZ anderen Weg eingeschlagen hat, den
ihre Nachfolger beibehalten enun der ber Zwischenstufen SA Entwick-
lung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds geführt hat

Der staatliche Zugriff brachte aber nicht L1L1UT ıne Ausbeutung der Klöster
1n landesherrlichem Sinne, sondern führte einem doppelten Stiftungs-
schutz. Zum eıinen wachte der Staat darüber, da{fs kein anderer auf das VO  .

ihm beanspruchte ermögen Einflu{fs bekam un! bewahrte VOT Zueritt;
7468 anderen führte der Rechtsverkehr muit dem Kloster, VO  z dem der Landes-
err etwas erhalten suchte, eliner Anerkennung als selbständige Rechts-
persönlichkeit.

IdDie Auseinandersetzungen über dıie Rechte un: den Einflufß auf die GStif-
tungen üUıhrten auch dazu, da{fs 11a1l sich ogrundsätzlic. edanken ber die
Vereinbarkeit der Stiftung mıiı1t dem nliegen der Reformation machte. Dem

Liermann, Stiftungsrecht 128
FAr be1 Liermann, Stiftungsrecht 136
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Grundgedanken der Reformation widersprechende Stiftungen sind, sofern S1e
nicht die Stifter oder deren Erben zurückgefallen SINd, in „gemeınen K Ar
ten  410 aufgegangen oder unter Wahrung ihrer recCc  ıchen Selbständigkeit
nach der Reformation weitergeführt worden, WE auch unter (zunehmend)
zentraler Verwaltung. /u den Stiftungen, die bestehen bleiben konnten, zaähl-
ten die Klöster, WenNnn 1119  - als ihre eigentliche Aufgabe die Bildung un: Ar-

menfürsorge betrachtete, wWI1e In der Reformation geschehen; die Kirchenord-
NUNS VE}  zD Calenberg-Göttingen AaUus dem Jahre 15472 ist aTifur eın anschauliches
Beispiel.

DIie konservatıve Haltung der Reformation gegenüber den überkommenen
kirchlichen Stiftungen, denen auch die Klöster zählen, jeg uch darın be-

gründet, da{fs diese als DEO DICATUM, als „Weihtum Gottes”, angesehen WEelI-

den. S0 ist erklären, die Klöster nıicht einfach enteignet wurden, ob-
wohl ihre Zweckbestimmung Aaus reformatorischer Sicht nicht mehr 1LICT-

kannt werden konnte ihre FEinkünfte wurden zentralisiert un! für andere
kirchliche oder als solche verstandene 7Zwecke wWwW1e Schulwesen un:! Armen-

fürsorge verwandt.
Weil die Klöstere ihre Tätigkeit auf dem ('arıtas- un Bildungssektor

VO  b Öffentlichem Interesse n/ blieben S1e bestehen, wurden aber V  - 1N-
e  > heraus ın evangelische Einrichtungen überführt: erfolgte keine kınver-

eibung des Kirchengutes, sondern kam eıner Umwandlung 1mMm CVaANSC-
ischen Sinne Diese mwandlung WarTl keıin harter Bruch mıt Bestehendem,
wI1e die Reformation sich zunächst uch als ıne ewegung innerhalb der al-
ten Kirche verstanden hat S1ie erfolgte in der ege dadurch; da{s VO innen
her eın Konfessionswechsel erfolgte, indem die Klosterkonvente die LIECHUE

Lehre annahmen. 50 1e die Rechtsform bestehen, dıie Fortführung des k1Öö-
sterlichen Lebens un: der Verwaltung geschah aber iny evangelischen
Cielist

I ie rechtliche Grundlage für den obrigkeitlichen Eingriff ın das Stiftungs-
War das 1US FORMAND des Augsburger Religionsfriedens VO 15535,

das den evangelischen Reichsständen die Möglichkeit eröffnete, die Reforma-
tion 1n ihrem Gebilet einzuführen. Allerdings „ıst die Reformation 1m Hinblick
auf das Stiftungswesen erstaunlich konservatıv geblieben  1111- Es ist nıicht
radikalen Umbrüchen, sondern ich allmählich vollziehenden Reformen
gekommen. Weil das Kirchengut als „Weihtum (3061es angesehen wurde, ta-
StTE I11L9:  b 1m Uurstentum Calenberg-Göttingen die Klöster nicht . „weıil
Almussen se1n, in ots Ehre der Kirchen zut gegeben  1112, wI1e «J  y Herzogin
Elisabeth formuliert hat Aus diesen Ansätzen hat ich 1ne zentrale Verwal-

10) Der gemeıine Kasten ist 1Nne Art Sammelvermögen aus Stiftungen, die ihren Sinn
nach der Reformation verloren hatten, WI1Ie twa Mefisstiftungen un Stiftungen
Heilige. | heses Vermögen wurde Z Armenfürsorge verwandt, 1n der olge CLa
ben sich ber Probleme mıt der Handhabung der Verwaltung und Zuteilung. Vgl
Liermann, Stiftungsrecht 153, 1272151

141) Liermann, Stiftungsrecht 133
12) Y nach: Krusch, Klosterkammer
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LUunN: un Aufsicht des Vermögens gebildet, begonnen muıt der Anwelsung der
Visitationsinstruktion, das Klöstervermögen inventarisieren®.

Stiftungen, die nicht den Vorstellungen der Reformation entsprachen un!:
nicht umgewandelt werden konnten, stellten die Reformatoren VOT Probleme,
da das lutherische Kirchenrecht in den ersten Jahrhunderten die Rechtsper-
sönlichkeit der Kirchengemeinde nıicht hat herausarbeiten können. E1ın Rück-
all der Stiftungen mulfste ber ringen verhindert werden, da ihre Finanz-
muittel für evangelische 7wecke ringen benötigt wurden, insbesondere für
die Besoldung evangelischer Predigerstellen.

DIie Ösung dieses Problems gelang durch 1ıne Umwandlung des Stif-

tungszwecks gemä den Formen des kanonischen Rechts. Es wurde ıne IM-
novatıon iıner ufhebung vollzogen. Das ermögen der untergegange-
ne  z juristischen Person des kirc  ıchen Rechts wurde anderen kirchlichen
7Z7wecken gewldmet, da{fs die Stiftung als solche nicht die Stifter oder
eventuell Anspruch stellende Erben zurückfiel und der evangelischen Sache
nutzbar 1e DIie juristische Theorie des Reformationszeitalters achtete also
den Stifterwillen welter un! respektierte den Stiftungszweck. [)as unter fürst-
1C. Verwaltung gelangte Kirchengut sollte belor des Stiftungszweckes
nicht für profane, sondern 11UT für kirchliche Zwecke, denen 111a  > nter-
richts- und Wohltätigkeitszwecke rechnete, verwendet werden. Ayıf diesem

Wege überlebten viele Stiftungen als Rechtspersönlichkeit die Reformations-
zeıt, WEelnll auch die Zentralisation der Stiftungen ftmals tiefgreifende Verän-

derungen brachte?*.
Nach un! nach erfolgte überall dOrt, keine Verschmelzung der VermöO -

yenssubstanz miı1t Vermögensmassen anderer Zweckbestimmung erfolgt WAar,
wieder ıne gCNAUCL efalste Zweckbestimmung. Durch diese Ma{isnahme hat-
ten die Kirchenvermögen wieder die Rechtsposition erlangt, die S1e 1ın C-

formatorischer eıt innegehabt hatten: „die Aufnahme der kanonischen
Rechtsanschauung, da{s die einzelnen kirchlichen Institute juristische Perso-
nNen und als solche Eigentumssubjekte der entsprechenden Zweckvermögen

13) Visitationsordnung für die Klöster 1im Fürstentum Calenberg-Göttingen VO  5 1542

Abgedruckt be1i Sehling (Hrsg.) I ie evangelischen Kirchenordnungen des XM

Jahrhunderts /fortgeführt VO NsSuUutu für evangelisches Kirchenrecht der Evange-
ischen Kirche 1ın Deutschland Öttingen. Band NI Niedersachsen, Hälfte, I ie
Welfischen Lande, Halbband I die Fürstentumer Calenberg-Göttingen un: CGIru-

benhagen mıt den Städten Öttingen, Northeim, Hannover, Hameln und Einbeck,
\IDIIS Grafschaften Hoya und Diepholz, Anhang: Das Freıle Reichsstift Loccum /be-
arb VO  > er un: Spengler, Tübingen, 1957, 860

14) 50 sind beispielsweise die uter der Lüneburger Frauenklöster unter erzog ITNS
1529 U1l Kammergut eingezogen worden, die Rechtspersönlichkeit wurde ber
nıcht angetaster. B1s heute sind die einzelnen Klöster, Jerz evangelische Damenstif-
t J rechtlich selbständige Subjekte (Körperschaften des Ööffent!l. Rechts), die 1Ur der
Rechtsaufsicht durch das Land unterliegen.
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seien“>. Damit WarTr die grundsätzliche Eigenschaft der gelstlichen (üter als
Kirchengüter nach WI1Ie VOTL anerkannt. Allerdings ermächtigte eiINe General-
klausel die weltliche UObrigkeit, die Stiftungsüberschüsse nach eigenem Kr-
L1LHE6SSEIN verwenden. Selten wurde dergestalt einwandftfrei mıiıt dem Kloster-
vermogen verfahren wI1e unter Herzogin Elisabeth VO  z Calenberg und ihren
Nachfahren; 1n der ege kam ZUT Sequestrierung, die WI1Ie 1mM ÜUune-
burg oftmals hıs ZUT vollständigen kkupation reichte.

Ite tungen, die och bestanden un deren 7Zwecke nicht reformations-
Wl1dr1ig 11, erfuhren 1n elıner rückläufigen Bewegung wieder ine Bestäti-
SUuNg ihrer Zweckbestimmung, Was Respektierung un:! Anerkennung der
einzelnen iftung führte Auf diese Weise wurde die Notwendigkeit der KIö-
sSter als Einrichtung für Unterricht un! Wohltätigkeit und damıt das Kirchen-
zut als zweckgebunden für Kirche, Schule, Armenfürsorge rechtlich 11eT71-

kannt

T  D Vorreformatorisches landesherrliches Klosterregiment IM
Herzogtum Braunschweig-Lüneburgz

DIie 1S5C nicht realisierte, ber immer als Ideal (T ugen stehende
Selbstbestimmung der Klöster un: Stifte 1n inneren w1e aufßeren Angelegen-
heiten bildet den Ausgangspunkt der Geschichte des landesherrlichen Klo-
sterregıments, deren nde die unumschränkte Verfügungsgewalt des FAr
desherren ber die Klöster 1n seinem Herrschaftsgebiet steht

Angestrebtes Ideal WarTr die völlige Freiheit der Klöster VO  B weltlicher (S@-
walt WI1Ie Diözese, die unmittelbare Unterordnung unter die Reichsherrschaft
un:! spater unter den päpstlichen Stuhl. Ebenso wollten die Klöster frei eın In
der Führung aller Inneren WI1e aufßeren Angelegenheiten. Von diesem Ideal

die Klöster 1ın der ege welıt entfernt. Meıst die Klostergründer
schwache lokale Gewalten oder nicht iın der Nähe des Klosters präsent, 1m
Notfall für ihre iftung eiınzutreten. S0 ist E verständlich, da{fs sich die
Klöster, deren eigentlicher chutzherr viel welılt WE WAal, S1e schützen

können, ach anderen Schutzherren umsahen un ich unter den Schutz
eiInes ogts begaben, NACH. dem S1Ee sich Hilfe versprachen. Andererseits wulfs-
ten die Stifter auch die möglichen Folgen ihrer Abwesenheit für die KIö-
sSter‘ Damit die Klöster diese relative Freiheit nicht den illen des SGtif-
ters nutzten, wurden S1€e unter die UISsS1IC e1Ines ogts gestellt.

Nicht iImmer aber suchte der jeweilige Inhaber der Vogteigewalt das Wohl
des ihm anvertrauten Klosters mehren, sondern bısweilen lag diesem edig-
ich daran, SEINE eigenen Stellung politisch wWw1e ökonomisch stärken, wirt-
schaftlich VO dem unterstellten Kloster profitieren und deren weltliche
Herrschaftsausübung sich ziehen. Da der Beseltigung solcher Ögte

15) Gierke, 71 nach Liermann, Stiftungsrecht 156 Hiıermut ist interessanterwelse
der Fall der Rezeption kanonischer Rechtstheorie durch das reformatorische, V all-

gelische Kirchenrecht gegeben.
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den erzögen w1e den Klöstern gleichermaisen elegen WAal, kam eiINer
allmählichen Ösung der oräflichen Vogteigewalt ÜUTrC die herzogliche.

[Die unterschiedlichen Freiheiten der Klöster lichen sich dadurch immer
mehr . bis S1e Schhelsl1ic. alle 1ın gleichem alse VO  z der Landesherrschaf:
abhäng1g In verschiedenen Tkunden en die Herzöge VO  z

Braunschweig-Lüneburg als ihre Pflicht bezeichnet, die Gotteshäuser, insbe-
sondere die VO  S ihren Vorfahren gestifteten beschützen, un 1m Zuge der
Wahrnehmung dieses Schutzes ihre Herrschaft über die Klöster allmählich
ausgedehnt. kın beredtes eispie dieser usübung ist die Teilung des Her-

ZOgtUmS Braunschweig-Lüneburg 1m re 1267 DIie Herzöge verfügten E1-

genständig ber die Aufteilung der Klöster un! nahmen die Lehenszuwel-
SUuMNs der Abtelilen und Propsteien selbst VO  a

egen Ende des Jahrhunderts W äar der Mediatisierungsprozefs
WwWI1e abgeschlossen, un:! mıt der Vogteigewalt ing auch der Gerichtsstand der
Klöster auf den Fürsten über Der 1495 die welfischen Herzöge CETSANSCILC
kaiserliche Lehensbrief verlieh ihnen die In den jeweiligen Fürstentumern

„belegenen Klöster“ mi1t den „Regalien, Lehn un: Weltlichkeit” da{fs diese
1U ıne rechtliche Grundlage besafßen, VOIl „ihren” Klöstern sprechen.
[ eser Brief üıhrte alle Klöster unterschiedslos auf das Lehensrecht zurück
und bot dıie rechtliche Grundlage für eın landesherrliches Klosterregiment,
das somıt schon ange VOT dem Begınn der Reformation bestand

I e herzogliche Gewalt hatte den Vorrang erkämpft und 1ın die inneren
Verhältnisse der Klöster eingegriffen, sofern S1e für notwendig erachtet hat-

Vor em 1ın den Frauenklöstern, be1 denen die äaufßere Verwaltung durch
eıinen Propst geführt wurde un: VO  S dessen ökonomischer Tüchtigkeit der
Fortbestand des Klosters a  Ing, grı die Landesherrschaf rdnend eın un
setzte in Einzelfällen schon VOT der Reformation weltliche Klosterverwalter
e1ın, die eınen beachtlichen FEinflu{fs auf die Verwaltung des Klostervermögens
nehmen konnten.

50 esehen bestand die Immunıität der Klöster L11UT auf dem Papier, WEl

sS1e unter ahrung ihrer Selbständigkeit 1m Sinne des Lehensherrn dienstbar
gemacht wurden. Selbst bel gute: Haushaltsführung waren die auferzwunge-
LIEC  a Leistungen 1Ur schwer tragen SCWECSCHIL, doch 1m ausgehenden Mittel-
alter WarTr die Klöster schlecht bestellt un! geistlicher W1e wirtschaftli-
cher Vertfall gingen miteinander einher un ührten einem Niedergang des
Klosterlebens.

Die notwendigen Reformationsbestrebungen etzten muit der Windesheimer
Kongregation des Augustinerordens schon 1m Jahrhundert e1n; 1im Gebiet
des heutigen Niedersachsen sind S1e für die Klöster besonders mıt dem Namen
Johannes Busch verbunden, der mıt Unterstützung AIPC den Braunschweiger
Herzog Wilhelm ine Reformation der niedersächsichen Klöster begann
Besonderen Einflufs auf die Klöster erlangte die Bursfelder Unıion (Bestätigung
der Generalkapitelsbeschlüsse 1451 Urc. den Kardinallegaten Nikolaus VO  z

Kues), der fast alle Benediktinerklöster Norddeutschlands beigetreten
Yn gehörten VOT der Reformation norddeutsche Benediktinerabteien.
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„Kern des Reformwerks der Bursfelder Kongregatıon WarT die Wiederbele-
bung echt benediktinischen Mönchtums A1LE ıne straffe Disziplin und die
liturgische Erneuerung“.*° DIe Durchsetzung der Bursfelder Reform hatte 7ABUB

Folge, da{fs sich vielen Klöstern „seıt der Einführung der Reform ahrhun-
derte INCAUTE ine hervorragende monastische Disziplin feststellen !” liefs;
Inhalt und Durchsetzung der Reformen S1Ind Aaus den Generalkapitelsreszes-
SC  5 der Bursfelder Un1ion ersic  IC nNtgegen der In der | ıteratur über Klo-
sterfonds und Klosterkammer immer och vertretenen, wahrscheinlich auf
Krusch*® zurückgehenden, Auffassung, die Reformation SE1 VO  - den geistlich
und wirtschaftlich verfallenen Klöstern LLUT bereitwilli ANSCHOTLLNEI W OIL-

den, 1st festzustellen, da{fs Jy:  UL iın einem einz1gen Kloster der | Bursfelder
Kongregatıon iın Niedersachsen P die Reformation freiwillig un auf Betre1-
ben des Abtes eingeführt,, wurde, aber o  en anderen Abteien einsch-
1els11C. Bursfelde ] 1ines erheblıchen Druckes VO aufßen, me1lst VO  5 Se1liten
des Landesherrn edurfte;,, die Reformation durchzuführen“.*?” [ Die VO  >

Krusch erhobene Behauptung VO uflösung unı Niedergang der Klöster der
Bursfelder Union 1n den braunschweigisch-lüneburgischen Landen DELT: eıt
der Reformation trıfft nachweislich nicht

1E Geschichtlicher (Irt der Entstehung:
IIıe welfischen an

Z I ıe Welfischen Terrıtorien z E eıt der Reformation
Der (DE, dem die Entwicklung, die Z.ULC Bildung des Klosterfonds geführt

hat, ihren Anfang nımmt, Sind die welfischen Lande AT eıt der Reforma-
tion?9. Fl dieser eıt bestand das Herzogtum Lüneburg-Braunschweig Aaus

den LINnıen Lüneburg, Braunschweig mıt der Nebenlinie rubenhagen, Wol-
fenbüttel un! Calenberg, dem 1512 das Fürstentum Göttingen hinzukam.

16) aus( GermBen NI 1979, 31
17) Ebd
18) „Das Bild, welches die 1m Staatsarchiv befindlichen Protokolle der Jahreskapitel

der Bursfelder Kongregatıon egınn der Reformation dieses Landes VO  } den
Ostern liefern, ze1g S1e iın voller Auflösung und der Schmerzensschrei über den
Niedergang | muÄfs mıiıt erfüllen  f Krusch, Klosterkammer

19) aust, (wie Anm. 16)
20) Das welfische Herzogtum Braunschweig-Lüneburg entstand als staatsrechtliches

Gebilde 1M Jahre 1239, als erzog tto das Kind, FEnkel Heinrichs des Löwen, se1ine
Eigengüter, die se1t Heinrich dem Löwen LLUT Privatbesitz der Welten j 916 dem
Reich übertrug un als Reichslehen zurückerhielt. Seit 1267 wurde das erzogtum
durch Erbteilungen ın mehrere Linıen aufgespalten. Jle kegenten der durch die
Teilungen entstandenen Fürstentumer ührten jedoch den Titel eines Herzogs Z

Braunschweig un:« Lüneburg. Bıs Z 0U E etzten Teilung 1m Jahre 1635 wurden die
Herrschaften immer wieder zwıschen un innerhalb der bestehenden Häuser SC-
el da{fs zeitweilig sechs I ınıen nebeneinander bestanden, da die Welten das
Herzogtum nicht als Reichslehen, sondern als Priıvat- und Familienangelegenheit
betrachtet un VO  z er gleichberechtigt zwıschen den Erben aufgeteilt en
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Alle Fürsten übten eın Klosterregiment aus, doch 1LUF 1im Fürstentum alen-
berg-Göttingen wurde das Klostervermögen nıcht dem Staatsfiskus ZUSC-
schlagen, sondern selbstständig verwaltet.

Im Fürstentum Lüneburg egann die Reformation 1524 ıIn der Residenz-
stadt Celle un! wurde VO Landesherrn erzog 1TNS zunächst geduldet, ab
1526 dann Ööffentlich unterstutzt Bereıits 1525; eın Jahr VOT dem Ööffentlichen
Bekenntnis AD lutherischen Lehre, versuchte ıne „Inventarısierung der
Klostergüter un! -einkünfte, SOWI1Ee Hinterlegung ihrer Kleinodien, Briefe un
Siegel iınem sicheren Ort“*) durchzusetzen, die ber VO  z den Klöstern
nicht weisungsgemäfs durchgeführt wurde; ebenfalls wurden verschiedene
Erlasse der Visitatoren miı1t schärfstem Widerstand beantwortet. Da Herzog
TNS 1n seinem Terrıtorium hıs auf TEl Männerklöster alle anderen aufgelöst
und eingezogen, die verbliebenen Besıtz un:! Privilegien stark beschnitten
hatte, SINS der Widerstand zumelst VO  b den Damenstiften aus, V  5 denen
ein1ge als Versorgungsanstalten für adelige Töchter erhalten mufste 15L WUurT-

de auf dem Landtag die Reformation für Klöster, Stifte un:! Pfarren eSCNIOS-
sSe11 un! der erzoz verschaffite ich das Patronatsrecht ber ihm selbst WI1e
remden Herren unterstehende Kirchen. Wurde die Reformation teilweise
freiwillig durchgeführt, widersetzten ich besonders die Klöster SEINES Flr-
stentums, deren (ütern erzog Ernst gyesteigertes Interesse hatte

Über das Kirchenregiment 1m Fürstentum rubenhagen sind keine FEinzel-
heiten überliefert; 1596 otirbt die rubenhagener I ınıe Aaus un! fällt Wol-
fenbüttel, 16171i Aussterben der Wolfenbüttler Linıe üneburg.

Das Fürstentum Wolfenbüttel wurde 1495 durch die Teilung des Hauses
Braunschweig VO  b Heinrich begründet, darauf folgten die Herzöge
Heinrich @.} (1514-1568), Julius (1568—-1589) un! Heinrich Julius (1589—-1613),
ach dessen Tode der Wolfenbütteler Zweı1g die Lüneburger I ınıe fiel
1568 wurde durch den ersten protestantischen erzog unter Beratung des
württembergischen Theologen Andreae die Reformation durchgeführt un:
iıne Kirchen- un Klosterordnung erlassen. Der eltungsbereich dieser (Ird-
HULNS ich ach Antall des Fürstentums Calenberg-Göttingen 1m ve
1585 auf dieses aus Miıt der Kirchen- un Klosterordnung Warl die Rechts-
orundlage des reformatorischen Kirchenwesens 1m Herzogtum egeben. Aus
den bis 1600 erlassenen Verordnungen ist entnehmen, da{fs die Herzöge 1MmM-
I1erTr och die katholische Konfession vorgingen; ” sich HEF irgend
1Ne rechtlicheanfand, sich| die Patronatsrechte über geistliche InSi-
tute zuschreiben  4422 lassen, S1€e 1es5 DIie frei werdenden geistlichen
und Klostergüter sollten ZUTLT Füllung des (emenen Kastens dienen. Wenn

210 Sehling (Hrsg.), DIie evangelischen Kirchenordnungen des XANET Jahrhunderts /
fortgeführt V Institut für evangelisches Kirchenrecht der Evangelischen Kirche
ın Deutschland Öttingen. Band MI Niedersachsen, Hälfte, I e We fischen
Lande, Halbband Die Furstentumer Wolfenbüttel un Lüneburg miıt den Städ-
ten Braunschweig un Lüneburg/bearb. VO  - Kıtter un:! Spengler. Tübingen
1955; 45855

22) Sehling, Evangelische Kirchenordnungen VI }1



384 Andreas Franıtza

auch die Kleinodien un: andere Werte der Klöster 1ın einem Gewölbe ıIn Wol-
fenhüttel gelagert werden, wI1e die Visitations-Instruktion V  - 1542 anord-
neTt, ist ıIn der Klosterordnung VO  . 1565 ausdrücklich festgestellt, da{s derje-
nıge, der

„die guter, einmal ZULE ehr CGottes ergeben sind, der kirchen
(ottes entzeucht 1n eın eigen nutz verwendet, der wird gC-
wislich eın nagenden WUTI1L un eın hÖös gewlssen, darzu keinen
gcCcmh ottes en un! 1L11LUS Jüngsten Lag deshalben eıinen

l/23‘schweren stand thun

Im Fürstentum Calenberg-Göttingen hat sich ıne andere Entwicklung
vollzogen: Klöster un: tifter sind nicht sequestriert worden, sondern eigen:
ständige Vermögensmasse unter gesonderter Verwaltung geblieben, wWwWI1e 1m

folgenden sehen ist.

Entwicklung der Calenberger Klöster VO Jahrhundert
bis AB Gründung VO Klosterfonds und Klosterkammer

1m Jahre 1851585

2.1.Calenbergisches Landesherrliches Kirchenregiment und das
Klosteregiment der Herzogın Elisabeth

FElisabeth VO  a Brandenburg, 7zwelte Frau des katholischen Herzogs Erich II
der das Fürstentum Calenberg-Göttingen VO  > S regıJerte, bekannte
sich se1t 1538 offiziell YVAHDE Reformation. ach dem Tode ihres Mannes Vel-

mochte S1e 1541 auf dem andtage YPattensen die Regentschaft für ihren

unmündigen Sohn übernehmen. Ihr Klosterregiment xab den entscheiden-
den Ansto(fßs der Entwicklung, die letztendlich 1n die Bildung des Klosterfonds
mündete.

Im Jahre 1540 hatte sich Herzogıin Elisabeth VO:  5 dem protestantischen Pfar-
DGl un Theologen ( OrvInıus ine Kirchen- unı! Klosterordnung ausarbeiten
lassen, die jedoch erst 1542 veröffentlicht wurde. Weil S1e die orge für das
(Gotteswort un den rechten Ciottesdienst den Pflichten des Landesherrn
zählte, ahm S1e das Aufsichtsrecht über die Kirchen un! Klöster in nNspruc
un:! liefß 1543 1 Sınne der erlassenen Kirchen- und Klosterordnung V1-
s1ıtatiıonen urchführen

Wie aus dem „Unterricht“ ihren Sohn, eiıner Art politischem Vermächt-
n1s, entnehmen ist, versteht S1e den Landesherrn als den obersten Vogt der

Kirchengüter, der diese niemals 7E Eigentum, ohl aber AB Schutz hatte
In diesem Sinne hat Elisabeth ohl erheblıchen Einflu{fs auf die Klöster B6-

23) Sehling, Evangelische Kirchenordnungen VI/ ‚E{ 285
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NOININECIL, ihnen aber ihre Selbständigkeit gelassen un S1e nicht ihrem
Kammergut eingezogen.

I dDie VOIN FElisabeth veranlafte Vısıtation der Klöster und die Einführung der
Reformation sah die Abschaffung VOIN Ordensregel, Ordenskleid, katholischen
Gottesdiensten un! Fastengeboten VO  b Dem Mönchsstand wurde VO  - den
Reformatoren kein besonderer Verdienst ZUgSECMECSSCMH. Idie Klosterinsassen
konnten darum frei gehen, durften aber auch bleiben; konnten weiterhıin
Novızen aufgenommen werden, aber zahlenmäßig nicht mehr als TU

DIie Vıisıtatoren nahmen den Bestand Silber, Wertsachen und Kleinodien
auf un: inventarısiıerten die Klosterurkunden, Stiftungsbriefe, Privilegien un:!
Schuldverschreibungen der Klöster, die deren kostbarsten Besıiıtz darstellten,
unı nahmen 1D 1ın die Vermögenslage der Klöster; S1e stellten das IL
Klostervermögen unter landesherrliche Aufsicht®, regelten die Verteilung der
FEinkünfte un! legten die Dotationen fest Ihie Überschüsse Aadus der Kloster-
wirtschaft wurden mildtätigen, carıtatıven 7Z7wecken verwandt. IDie Ver-

äufßerung un: Verpfändung VO  } Klostergut wurde verboten.
Idie Visitation stiefs 1n den Klöstern auf teilwelise erbitterten Widerstand.

Konnten ich die ännerklöster leichter widersetzen, bisweilen die Visıtato-
Te  5 un! die VO  - ihnen verordneten Verwalter infach hinauswerfen, e
lang 1eSs den Frauenklöstern nicht Widerstand die Kirchenordnung
un:! die VO  a ihr vorgesehenen Reformen wurde nicht geduldet: Wer sich W1-
dersetzte, wurde des Amtes enthoben. Im Sinne der Visıtatoren unfolgsame
Pröpste wurden ausgetauscht, späater 10}24 UITre weltliche mtsmänner C1I-

SETZT, W as der Landesherrschaf erheblıchen FEinflu{fs verschafiite. uch durtfte
die Rechnungslegun: des ropstes VOT dem Konvent LLUL 1n Gegenwart fürst-
licher Kommuissare geschehen. Widersetzten sich Klosterobere, wurde 1ın

Gegenwart der 1sıtatoren der ere 1E  _ yewählt, allerdings durfte die Wahl
1LLUTL auf solche Personen fallen, „die Gots WOTrT geneigt” waren?*®.

24) „Vom Klosterleben. £ Dessgleichen, weil keusch leben nıicht idermann BCHE-
ben ist, Sapıentiae 21) gedenken WITr niemand, der siıch Aaus dem klosterleben
geben wolte iın eın ehelich eben, verhindern odder halten, gedenken ber
uch SONS niemand derhalben verjagen.”“ Kirchenordnung für das Fürstentum
Calenberg-Göttingen VO:  D 15472 Sehling, Evangelische Kirchenordnungen VI/E/2;
779—-/8S0

25) „Instructio, W as die verordenten visıtatores in der christlichen visıtatiıon hande-
len solen. Anno 1542 /um virzhenden sollen die undationes, alle privilegla, alle
Inname ihrer gultter, siegel, brife, schuld, verphendung und W as bei ihnen gelegt
ist, zudem alle kirchenkleinodia Z treulichsten inventiren un: aufzeichnen las-
SE  a Visitationsordnung für das Furstentum Calenberg-Göttingen, Sehling,
Evangelische Kirchenordnungen VI/1/2. S6)

26) „Instructio, W as die verordenten visıtatores 1in der christlichen visıtation hande-
len solen. Anno 1542 /Zum funfzehenden: WOo die probste, abte, dechan, capittels-
herrn der ander prelaten, desgleichen die dominae, ebtissen un prlorissen Aaus

mutwillen ots wort widerstreben un ordenung nicht en wollen,
sol uns VO  a stund angezeıgt werden. Soviel dan die probste elanget, sollen
WIT dieselbiegen durch dıie verordenten bald abgesetzt haben un! andere darzu
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IdIie Reformation brachte also nicht 1LLUT iıne einschneidende Veränderung
der geistlichen Auspragung der Klöster, sondern der Konvent verlor auch

die selbständige Verwaltung se1INeSs Vermögens den Landesherrn, der die
Oberaufsicht übernahm iın der orge für die „ordnungsgemäfse erwa.  ©
der Klostergüter, auf ihre Zusammenhaltung un Vermehrung gerichtet,
L1n die ersten Keiıme der heutigen Klosterkammer erkennen SiNnd —, wWI1e
Krusch beschreibt.

DIie Amtmänner der Klöster en für die Konvente Verwaltung und Reg1-
Ster SOWI1Ee die UTISIC. 1m aufßeren Klosterbereich geführt, w1e die Pröpste
un! Ögte ın vorreformatorischer eıt geta: haben Der Besıtz der Klöster ist
nicht angetastet un die Korporationsrechte der Klöster sind nicht geändert
worden, ıne Säkularisation wI1e in anderen Furstentumern der Welfenlande
hat nicht stattgefunden.

Im „Unterricht“ ihren Sohn Erich H der ab 1545 die eglıerun führte,
hatte Herzogın Elisabeth auch ihre nliegen bezüglich der Klöster niederge-
Jegt: Er solle die Klöster nicht verpfänden, verpfändete Klöster einlösen, EeSsSOo-
lat gewordene Klöster zusammenlegen und ihr Vermögen für DPIAL CAUSAL

verwenden. Als solche 7wecke ennt S1e usgaben für Bildung, für Arme,
Wıtwen un Waıisen, für Stipendien, für Siechenhäuser un: Spitäler; da{fs die

Klostergüter besonderer erkun: sind un 1ın diesem Sinne verwandt WEelI-

den mussen, erklärt S1e selbst folgendermadßsen:
„Weıil Almussen se1n, 1ın (J0Ots Ehre der Kirchen gut SCH!
ben, lasset 111a  > S1e pillich be1l der Kirchen in pillichen, christli-

Uchem Breuchen pleiben.
Herzog Erich IL verfuhr jedoc nicht 1m Sinne se1lner Mutltter Bald nach SE1-

111e Amtsantrıtt verfügte der wieder katholisch gewordene erzog 1m re
1549 iıne Kirchenvisıtation ZUT Abschaffung der Reformation. 1555 mufste
‚WaTl der Landschaft als Gegenleistung für 1ıne Steuerbewilligung VEISPIC-
chen, S1e be1 der lutherischen Lehre belassen, aber eın Vorbehalt tellte den
Stittern un:! Klöstern die Religionsausübung frel, W as be1l diesen Ar Rück-
kehr ZUT katholischen Kirche führte. uch SONStT hatte Erich IL nicht viel mıiıt
den Ansichten se1iner Mutter gemeın. Er führte die Klöster wI1e eine Kammer-

guter, verpfändete S1e ach Belieben un oktroljerte ihnen schwere eistungen
w1e umfangreiche Wagendienste un grobe Ablager auf: ihre Selbständigkeıit
jedoc astete nicht An der zentralen Rechnungslegung der Klosterver-
walter un der Rechnungskontrolle durch fürstliche Kommuissare hielt aber
fest.

verordenen. Sivil ber die ebte und jungfrauenkloster elanget, dieselbiegen
uch wiıider ots Wort streben, so|] durch die daselbs G6t angeruffen und
in vgegenwertigkeıt der visıtatiıon eın ander abt der domina, ots WOTT genelgt,
erwelet werden, Sehling, Evangelische Kirchenordnungen VI/4/2 S60)

27} Krusch, Klosterkammer
28) Unterricht der Herzogın Elisabeth ihren Sohn Erich IL TARr nach Krusch, Kloster-

kammer
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Als Erich I1 1584 verstarb un: das Fürstentum Calenberg-Göttingen 1im

Erbgang die Wolfenbütteler Linıe fiel, die Konvente wieder-
lisch geworden, die Klostergüter aufgrund der landesherrlichen Ausbeutung
1ın ruınösem Zustand:; doch als selbständige Personen anerkannt.

D Die Calenbergischen Klöster UnNter Wolfenbütteler Herrschaft
ach dem Antfall des Fürstentums Calenberg-Göttingen Wolfenbüttel

kamen die Klöster wieder unter ıne wohlgeordnete Landesverwaltung 10R
den protestantischen Herzo2 Julius (1568—-1589).

Zunächst wurde Urc. fürstliches Mandat VO Februar 1585 die Wieder-
einführung der Reformation angeordnet. Miıt der Abschaffung des katholi-
schen Kultus 21ng die Wiederherstellung der unter Erich I1 tief verschuldeten
un: baulich veriallenen Klöster einher.

In den Calenbergischen Klöstern die Frauenkonvente och luthe-
risch, In den Göttinger Klöstern wieder katholisch; die Männerklöster wi1ider-
etzten sich nach WI1e VOTL der Reformation. uch die Wirtschaftsführung WarTr

ın verheerendem alse erfolgt, die Klöster standen vielfac VOT dem Kunn.
Krusch resümltlert:

„Das Bild, welches die Vısıtation VO  z dem 7Zustand der alen-
berger ISC und Öttinger| Klöster enthüllte, WarTl 1 allgemeinen
kein erfreuliches, und V}  5 der Durchführung der Reformation
War in ihnen ach einem halben Jahrhundert och nicht allzu-
viel spuren; der Katholizismus elt sich mıt einer Zähigkeit,
und der amp: zwischen den beiden Konfessionen konnte dem

129relig1ösen Leben unmöglichZ egen gereichen.
[)as Hauptanliegen \£C)  > Herzog Julius W ar zunächst, die stark verschulde-

ten Klöster 1mMm Fürstentum Göttingen-Calenberg VO  5 den drückenden Pfand-
lasten befreien. Wıe ehedem Herzogın Flisabeth beanspruchte Herzog Juli-

als Landesherr und weltlicher Ubervogt das Besetzungsrecht der FPropstei-
tellen den Klöstern un setizte zusätzlich fürstliche Kammerbeamte als
Mitverwalter eın Seı1it dem TE 1589 erfolgte die Rechnungslegung der Frau-
enklöster VOTL dem Herzog.

Nach dem ode VO  m Herzog Julius setzte dessen Sohn Heinrich Julius
(1589-1613) die,‚Herrschaft fort, WarTr aber iın wirtschaftlichen Angelegenheiten
weıt weni1ger geschickt als Se1IN Vater Nach w1e NC wurde die Wirtschafts-
führung der Klöster kontrolliert, und erfolgte ine echnungslegung VOTL

fürstlichen Kommıissaren. Jedoch häuften sich auf den Klöstern wieder chul-
denlasten, da S1e dem Landesherrn Darlehen UTrC Pfandverschreibungen gC-
genüber Dritten gewährten. 1603 wurde der Versuch unternommen, die KIÖ-
ster 11 Verwalter führen lassen, 1619 erfolgte die Verpachtung ınen
Amtmann. Diese Versuche endeten aber mıiıt katastrophalen finanziellen Fol-

29) Krusch, Klosterkammer
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SCmI, da{s 1622 die Klosterverwaltung der geheimen Ratsstube übertragen
wurde. Der erzog suchte ‚Wal die heruntergekommenen un:! teilweise VeCeI-

wusteten Klöster ihren früheren 7Zustand versetzen, doch ehlten ihm
azu die notwendigen Mittel. Trotzdem ist selbst /eiten der Krıegsnot
nıchts VO  b den geistlichen (Gütern den Kammergütern gSeEZOSCH worden;
die Klöster bestanden als selbständige Vermögenssubjekte fort, wenngleic
die Verfügungsgewalt der Klöster ber ihre (süter durch die beraufsicht des
Landesherren eingeschränkt Wäal. Gerade durch die Darlehen, die die Klöster
dem Landesherren gewährten, standen sich 1: Rechtssubjekte Gestalt
VO  > Schuldner un Gläubiger als gleichberechtigte Martner gegenüber.

DIie erwaltung der Klosterangelegenheiten erfolgte CHh der olfen-
bütteler Kirchenordnung, die sS1e dem Konsistorium zugewlesen hatte, durch
den erzog persönlich, der sowochl UIS1IC als uch Leıtung der Klosteran-

gelegenheiten übernommen hatte uch ist die Rechnungslegun: nıicht durch
Kirchenräte, sondern durch Kammerschreiber erfolgt. DIie Klostergeschäfte
wurden durch fürstliche Beamte bearbeitet, die dafür AUs den Klostereinah-
INe  5 bezahlt wurden. 1591 findet sich 1mMm Wolfenbütteler Kat der erste „Klo-
stersekretär”“ genannte beamte, der neben anderen ufgaben die für sich 24
renn behandelten Klosterangelegenheiten ausführt. 1616 wird erstmals eın
„Hof: un! Klosterrat”“ genannt. IDie Stelle des Klostersekretärs WäarT mıt der
des Kammer- un: Amtsschreibers verbunden, der dann spater eın Hof-
unı! Klosterrat gekommen ist, der ber auch andere ufgaben als die der Klo-
sterangelegenheiten versehen hat | hese beiden nebenamtlich für die Kloster-
angelegenheiten bestellten Beamten der fürstlichen Zentralverwaltung sSind
die Vorläufer der Klosterkammer.

Die Kassenführung selbst verblıe jedoch be1l den Klöstern, die ihre E1IN-
nahmen un:! usgaben selbst tätıgten; ine Zentralisation des Kassenwesens
der Klöster bestand och nicht.

AT IIıe Schenkung der dreı Göttinger Klöster die Universität Helmstedt
010}  S 1 Maärz 1629

Mıtten 1ın die durch Kriegswırren beeinträchtigte Regentschaft VO  D Herzog
Friedrich Ulrich (1613-1634) fiel das kaiserliche Restitutionsedikt VE März
1629 Es forderte die ückgabe er se1t dem Passauer Vertrag VO  > 1552 refor-
mierten Kirchengüter die katholische Kirche. [ ieses wurde ın r120r0-
SCT Weilise durchgeführt; wurde nicht immer streng auf das !DDatum der Ke-
formation geachtet; er wurden auch die 1m Fürstentum Calenberg-Göttin-
gCch gelegenen Klöster, die während der Regentschaft Herzogın Elisabeths 1ın
der eıt VO  5 1540 hıs 1545 reformiert wurden, rekatholisiert.

LJas Edikt erwıes ich aber undurchführbar un! 1m Westfälischen Frieden
erfolgte dann der endgültige Verzicht auf das Restitutionsedikt und muiıt dem
1.1.1624 als Normaltag die (Garantıe aller protestantischen Kirchengutserwer-
bungen.
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Im Fürstentum Calenberg-Göttingen ind ıIn Ausführung des KEdikts THIPC.
kaiserliche Kommıssare die Klöster für kurze eıt rekatholisiert worden,
da{fs zumindest anfänglich (} Verlust der landesherrlichen Oberaufsicht
über die Klöster un der utzungsmöglichkeit 1ın eigenen, landesherrlichen
Interessen du>S  CI werden mui{fste In diesem Zusammenhang ist uch
die Schenkung der sogenannten „Dreı Göttinger Klöster“ die Universıität
Helmstedt begreifen, die sich als Versuch beschreiben läfst, diese Klöster
der Kestitution entziehen, indem sS1e als elner anerkannten DPIA S
schenkt wurden.

Diese Schenkung, die VO  S den Nachfolgern ErZo2 Friedrich Ulrichs nicht
als rechtsverbindlich anerkannt wurde, konnte die Klöster der Rekatholisie-
rung nicht entziehen. Durch die Zusammenlegung der Klöster aber und die
Entkleidung ihrer juristischen Persönlichkeit ist der erste Schritt €
1nes zentralisierten Klostervermögens unternommen worden. 50 hatte die
Schenkung iıne sicher nicht beabsichtigte, aber bıs 1n die Gegenwart reichen-
de Bedeutung erlangt un ın ihren Folgen letztendlich YADER Entstehung der
Klosterkammer geführt.

ach der Schenkungsurkunde VO 11 März 162950 wurden die Tel bei
Göttingen gelegenen, 1IrEe Kriegsfolgen verwusteten und verschuldeten
Klöster Weende miıt Aushof Rei  oldshausen, Marıengarten un: Hilwarts-
hausen muiıt Aushof Diemarschen mıt allen Gütern un Aufkiür  en der Uni-
vVversita Helmstedt zwecks Unterhalt angewlesen un „erb. un eigenthüm-
iıch cediert“”. I dDie Klöster wurden als Beıtrag des Fürstentums Calenberg-Göt-
tingen ZUT einz1gen Uniyversität der welfischen Lande Sanz unter deren Ver-
waltung, vorbehaltlich der landesherrlichen Obrigkeit un! des L1US EPISCOPALE,
gestellt. In der Einziehung der Klostersiegel, Führung der erwaltung und NAT-
sıtatıon 1ir Universitätsprofessoren wurde dies besonders deutlich.

raglic. ist, welchen 7weck die chenkung der Klöster die Unıiversıtät
ertfullen sollte In seliner Regimentsordnung VO 1629 hat Herzog Friedrich DE
ich vorgegeben, dıie Universıität Helmstedt 7U vorıgen Wohlstand führen

wollen. anı der bekannten Sachlage erg1ibt sich ber eın anderes Bild.
Schon Krusch welst 1ın seiner Abhandlung ber die Klosterkammer darauf hin,
da{fs erzog Friedrich Ulrich durch die chenkung, die 1Ur vier Tage nach
dem Restitutionsedikt erfolgt ISE die Restitution der Klöster verhindern woll-

Anders ä{lst sich der Sinn der chenkung wirtschaftlich völlig rumıerter,
teilweise verwusteter un: abgebrannter Klöster mit hohen Schuldenlasten
nicht erklären. Die Abtragung der Pfandlasten un: der Wiederautbau konn-
ten VG  > der selbst mittellosen Universıität nıicht geleistet werden, und Einnah-
111e  > zunächst mi1t Sicherheit nicht erwarten.

Im zwelıten Schenkungsbrief””, kurz ach erfolgter Rekatholisierung der
Klöster 1m FC 1633 ausgestellt, wurden die Vorrechte der Universität
zurückgedrängt. uch der langwlierige un! ermüdend ausführliche Nachweis

30) Abgedruckt bei Krusch, Klosterkammer, ang F, 10517111
31) Abgedruckt be1l Krusch, Klosterkammer, Anhang F,TI
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des Reformationszeitpunktes weiıt VOTL dem Passauer Vertrag ınter Herzogın
Elisabeth 1m re 15472 ist entfallen. SO ist deutlich, da{fs die Schenkung den
Sinn hatte, die Kestitution verhindern un! keine ın die Zukunft blickende
alsnhahme des Herzogs darstellt Sind auch hier Rechte anders gestaltet,
bleibt doch Faktum: DIie drei Klöster bleiben als Vermögensmasse vereinigt
un: die Überschüsse werden zentral gesammelt un! 1irC den Fürsten ZUSC-
teilt

Z Folgen der Schenkung der Göttinger Klöster für dıe
Bewertung ıhrer Rechtspersönlichkeit

Der Versuch der Kettung der Göttinger Klöster VOT der Restitution VITE
Schenkung dıie Uniıyversitat WarTr letztlich erfolglos geblieben, ber 1m Zuge
der Auseinandersetzungen Irat sowohl die Eigentumstheorie des Landesher-
TE  a wWwI1e die Rechtspersönlichkeit der Klöster deutlich hervor. Der Streit
die Rechte den Klöstern hatte dazu geführt, da{s die alte Sonderstellung der
Klöster erNeut 117e den Landesherren anerkannt wurde: Ihr gesamtes Ver-

mogen W äar dem willkürlichen Zugriff des Landesherren entzogen, uch WE

die tellung des Landesfürsten, Obervogtes un:! EPISCOPUS ihnen
gegenüber beanspruchte.

Gestärkt wurde die OS1UuOoN der Klöster AIr die Stände; S1e sprachen se1t

jeher dem Landesherrn das Recht der Nutzung der Klöster eigenen
7wecken ah un:! vertraten die Auffassung, da{fs das Klostergut 1LLUT PIAFL

CAUSAELFL verwendet werden ürfe, da ehemals derartigen 7Zwecken gestif-
tet W äal Wenn uch zeitwelse Landesherrn die Klöster WI1e Domanialgut A S
NL aben, wulsten die Stände, auf deren Zustimmung der Landesherr
be1 den Landtagen angewlesen WAarl, die Einziehung der Klöster letztendlich

verhindern.
Als Grundlage der Beziehung der Landesherrn ihren Klöstern galt nach

der Reformation die alles umfassende Landeshoheit, 1ın der der Gesichtspunkt
des Lehens unı:! der der Vogteigewalt zusammengeflosseni erwelıtert
durch das 1US EPISCOPALE Dadurch, da{fs der Fürst Landesherr un: oberster Bi-
schof WAar, verfügte einer Hand ber weltliche und geistliche Hoheits-
rechte, und nach Wegfall des erfügungs- un! Einspruchsrechtes der katholi-
schen 1SsScChOofe un Ordensoberen 1im Zuge der Reformation War der Landes-
err uch Y UE uneingeschränkten Herrschaft über das geistliche (z11t gelangt
IDie Klostergüter den Kammergütern stark angenähert un wurden
wI1e diese gebraucht, unterschieden sich HOT och In der eigenen Rechtsper-
SONUIC  eıt VO  5 diesen.

ber die Nutzung der Klostergüter 1m Sinne der Kammergüter stärkte wI1e-
derum deren Rechtspersönlichkeit: Im Anleiheverkehr standen iıch Kloster
und Fuürst als Gläubiger unı! Schuldner 1m Rechtsverkehr gegenüber. Brauch
resumtlert die Posıtionen folgendermaisen:

„Am Ende der dramatischen Epoche der Calenberger Klöster
unter Wolfenbütteler Herrschaft haben Fürst und Kloster wel
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fundamentale Stellungen geW ONNECN.: Dem fürstlichen Kegiment
Wal gelungen, die Klöster durch se1ine Verwaltung Aaus der
Kammer heraus für die Territorialwirtschaft nutzbar —

chen, 1ın welterer Sicht AB für Land und Leute Stifte
und Klöster haben die Anerkennung ihrer Rechtspersönlichkeit
durchgesetzt. In der Verwendung der Mittel Aaus geistlichem
CGiut hatte siıch eın Wandel angekündigt, der iın die Zukunft
wWIeSs. Miıt der Schenkun: der drel Göttinger Klöster E die
Julius-Universität Helmstedt WarTrT das geistliche (zut ber
weltliche Wege seinen ursprünglichen 7wecken zurückge-
kehrt, W as Ende die Klöster AVA © A  b NISCIECIN löblichen Vortfah-
TEe1Il gestiftet Y

DIie Wolfenbütteler Herzöge hatten mıt der Verbindung der alten Vogtel-
un! Lehensgewalt und dem 1US EPISCOPALELE die volle Verfügungsgewalt ber
die Klöster erreicht: Zur Wirtschaftsaufsicht W arl die Disziplinargewalt S,
kommen. Von der Art der Nutzung der Klöster erscheint daher nicht abwe-

Q19, VO  > einer Inkorporation der Klöster 1ın den Staat sprechen, denn „ohne
ihre eıgene Rechtspersönlichkeit verlieren, bildeten S1e muit dem Staat, der
ihre Rechtsinteressen wahrnahm und S1e seliner 1MISIC unterwarf, e1INeEe Öf-
fentlich-rechtlich: Einheit“

P IDıie Calenberger Klöster Uunter Lüneburger (Hannoverscher) Verwaltung
D7 IIıie Regzierung der Lüneburger und Hannoverschen Fürsten

Nach dem Antfall des Fürstentums Calenberg-Göttingen die Lüneburger
Lınıe der Welfen 1mMm Te 1634 äanderte sich der Lage der Klöster zunächst
nıichts. Wie bisher nahm der Landesherr die Oberaufsicht ber die Klöster
wahr, visıtıerte S1e un kontrollierte die eCc  ungslegung, astete aber die
iIınKunfifte nicht Auch als sich die Lüneburger | ınıe 1641 1n den Lünebur-
SCI Zweig mıt Residenz ın Celle un den Calenberger Zweıg mıt Residenz
Hannover teilte, 1e be1l dieser Politik gegenüber den Klöstern. 1705 starb
die Celler |ınıe Aaus un! fiel das inzwischen A Kurfürstentum erhobene
Fürstentum Calenberg, das aufgrun seiner Residenzstadt Kurfürstentum
Hannover genannt wird.

Nach der bisherigen Rechnungslegung VOL dem Konsistorium erfolgte 1643
hingegen die CC  ungslegung beli der fürstlichen Kanzlei Hannover VE

dem Vizekanzler, welcher als „Direktor der Klostersachen“ bezeichnet wIrd.
Wahrscheinlich hat der Rezefs erzog Georgs VO 1639, dem den Stän-

32) Brenneke A.—Brauch A., Geschichte des Hannoverschen Klosterfonds: /weıter
Teil: | ie Calenbergischen Klöster unter Wolfenbütteler Herrschaft 1584-1634 / Ver-
öffentlichungen der Historischen Kommissıon für Niedersachsen Nr Geschich-
te des Hannoverschen Klosterfonds, /weıter Teil Öttingen 1956, 354

93) Brenneke/Brauch, Calenberger Klöster 158 713
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den die Reorganisatıon der Klosterverwaltung, Besserung der Zustände
den Klöstern und Mitsprache der Landstände be1l der Vergabe etwalger Über-
schüsse aus der Klosterwirtschaft versprochen hatte, azu geführt, da{fs die

Verwaltung der Klosterangelegenheiten den Vorschriften VO Kon-
s1storı1ıum die fürstliche Ratsstube elangt ist. 1649 wurde ort ıner der
Hof- un:! Konsistorialräte zugleic. Z Klosterrat mi1t der Aufgabenstellung,
die e  ungslegung der Klosterverwalter In des Herzogs Namen e  n-
zunehmen un überprüfen, ernannt.

Z Beilegung des Streites dıe Göttinger Klöster und Bildung des Klostervorrats
he1 der fürstlichen Kanzleı In Hannover

Bezüglich der Auseinandersetzung ber die Schenkung der drei Göttinger
Klöster die Universität Helmstedt VO  > 1633 kam erst 1m Rezefs VO  b

1650 iıner endgültigen LÖSUNg.
1635 W arl die Universıität gemeinschaftlicher Besıtz des anzel Hauses F

neburg geworden. erzog eOrg, der mıiıt dem Fürstentum Calenberg-Göttin-
gCcmH auch die Tel der Universıität Helmstedt durch erzog Friedrich Ulrich

geschenkten Klöster geerbt hatte, wollte die Schenkung nıiıcht anerkennen, ZOS
aber die Guüter zunächst auch nicht e1n. Vorerst 1e der Rechtszustand UunNnge-
klärt Der Herzog zahlte der Universıität zwischenzeitlich den Beıtrag der (a

lenbergischen Lande, verwehrte den Protessoren die selbständige Verwaltung
der Klostergüter und behielt sich die freie erwendung der VO  5 den Klöstern
erwirtschafteten Überschüsse w1e die Rechnungslegung be1 ofe VO  b DIie den

bewilligten Betrag übersteigenden Überschüsse der Göttinger Klöster wurden
se1t 1635 nach Gutdünken der Herzöge verwendet, hıs miıt dem Rezefs VO  >

1650 eiInNne endgültige Entscheidung ber die Göttinger Klöster getroffen WUurTr -

de AÄ11s den Überschüssen der Klöster wurde der finanzielle Anteil der alen-

berg-Göttingischen Landschaft ezahlt, der darüber hinaus erwirtschaftete
Überschuß stand AT freien Verwendung des Herzogs, der diesen 1 Sinne
der P1A: CAUSAEL akademischen 7wecken wWwWI1e für Stipendien oder als Fl
SC ZUTLT Universitätsbibliothe verwandte.

Zunächst deckten die Einkünfte der Klöster nicht einmal die laufenden Ko-
sten, und edurtfte der Zuschüsse des Landesherrn. Nachdem aber se1t 1646
die Klostergüter verpachtet wurden, erholten S1e sich wirtschaftlich VO den
verheerenden Folgen des Dreifsigjährigen Krieges un! warten bald wieder
Überschüsse ab DIie ach un nach einsetzenden Überschüsse wurden die
fürstliche Kanzlei in Hannover eingeliefert, und se1t 1650) erfolgte ort die

Rec  ungslegung der Göttinger Klöster. 1662 wird die ereC  ung der E1In-
künfte der übrigen Klöster un: die Einlieferung der Überschüsse die fürst-
IC Kanzlei beschlossen, ab 16/2 erfolgt ort die gesamte Rechnungslegung.
Schon se1t 1667/ die Klosterverwalter verpflichtet, der fürstlichen Kanz-
le1i Quittung die Pachtgelder einzusenden; 1n diesem Zusammenhang
findet sich 1694 erstmals die Bezeichnung „ Küuf Kloster-Cassa”, aber Ää{fst
sich och kein e1gens aiur Angestellter nachweisen.
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Aus den Überschüssen der Klosterverwaltung bildete sich be]l der üurstlı-
chen Kanzlei der sogenannte „Klostervorrat”, der VO  b iınem „Klosterse-
kretär“ verwaltet wurde. Se1lit dem Regierungsregiment Herzog ann Frie-
drichs Aaus dem Fe 1670 wurde die Aufgabe des Kloster- oder mtsse-
kretärs den Geheimen KNäten un: Kanzleisekretären nnerhalb der fürstlichen
Ratsstube übertragen, VO  > 16580 führten diese den Jatel ‚„Klosterrat”. DIie
Einnahmen des Klostervorrats bestanden hauptsächlich aus Pachtgeldern und
Getreideerlösen; die usgaben wurden 1ın erster IL ınıe für die Helmstedter
Universität gemä des Beschlusses V3  > 1650) verwandt, dann für Stipendien
un:! sonstige einzelne Gnadenbewilligungen und auf den Bereich der
Kultus-, Unterrichts- un: Wohltätigkeitszwecke beschränkt Seıit 1671 wurde
die nterhaltung des Konsistoriums, die bisher VO  5 den einzelnen Klöstern

zwurde, \VA@A Klostervorrat geleistet. Ebentfalls half der Klostervorrat
einzelnen Klöstern aus, wWelll diese 1n finanziellen Schwierigkeiten

SE Bildung des „Klosterdepartements” der fürstlichen Kanzleı

Allmählich Ogen sich die Herzöge Adus den direkten Regierungsgeschäften,
denen bisher auch die Klosterangelegenheiten gehört aben, zurück un!

übertrugen diese ihren Geheimen aten. Im Zuge dieser Ma{fsnahmen wurden
1670 die Klosterangelegenheiten dem das Departement der „‚publica:”, das für
die Kreıs- un Reichsangelegenheıiten SOWI1e Lehens-, (irenz: und Kontributi-
onsfragen zuständig WAar, leitenden Geheimen und Kammerra übertragen.

Es jedoch nıicht alle Klosterangelegenheiten 1n das Ermessen des —

ständigen Geheimen Rates gestellt, sondern davon ausgeNnOMMEN,

”  d> der Klöster Jura, Pachtungen, Bestellung der Verwalter,
wichtige Neubauten, Abrechnungen der Klosterverwalter und
Generalklosterrechnungen, Remissionen ber eree-
bung der Klosterstellen, Stipendien sowie| Universıitätssa-
chen (betrat/ .

1709 wurde das Klosterdepartement A ersten Mal provisorisch aus den

„publica” ausgegliedert und einem Geheimen Rat übergeben, damit War der
Ansatz Z117 Verselbständigung geschehen. 1726 wurde sSschhelsl11c. durch kÖö-

nigliches eskript die Irennung des Klosterdepartements VO  5 en Kammer-
sachen angeordnet, da König eorg Bedenken hatte, „das Directoriıum der
Kammer-Sachen und das Directorium der oster-Sachen 1 königlichen MI1-
nıster10 der nehmlichen Person aufzutragen, we!1il solche Sachen zuweilen DE
geneinanderlauten1135.

34) Krusch, Klosterkammer
395) Reskript Kön1g eorg VO /30 Juli 1/26; z1t. nach dem Bericht des Kabinetts-

miıinıisters Arnswaldt den Prinzregenten eorg VO: April 18515 „betreffend
dıe Verwaltung des geistlichen (Sutes” Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Han-

NHStA], Des 92 XXXIV, No ILL,
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1718 wurde erstmalıg die Bezeichnung „Königliche Klosterkammer“”, aller-
dings nicht 1n OINZIıIeller Verwendung, gebraucht. 1 OTE wurde nach dem Tode
des bisher mıiıt den Klosterangelegenheiten beauftragten Geheimen ates die
Verwaltung wieder dem Kollegium der Ratsstube übertragen, die kKechnungs-

erfolgte aber VOT wel dazu bestimmten Geheimen Käten Als der ine
VO  5 ihnen dann starb, wurden dem anderen, Gerlach VO Münc  au-
SCrHH, 1731 die Klosterangelegenheiten Z allgemeinen erfügung übertragen.

Im Jahre 1734 wurden kegistratur und Kasse der Klosterangelegenheiten
getrennt un eın Klostersekretär un:! e1n Kassenverwalter eingestellt, die bei-
de erstmalig nicht Adus der Katsstube kommen. Ebentfalls wurden Münch-
hausen die Angelegenheiten der Unıiversität Göttingen, die ıIn diesem Jahr auf
eın maisgebliches Betreiben gegründet wurde, übertragen“®.

ntgegen den Bestimmungen des Keskripts VO  - 1726 wird Münchhau-
SE  aD 1753 Kammerpräsident unter Beibehaltung des Kloster- un! Universitäts-
departements. Nach dem ode Münchhausens un:! spater dem SEINES ell-
vertreters kamen die Er bE erledigten Einzeldepartements wieder VOT das Ple-
II des Ratskollegiums, dıie UfIS1IC. ber die verschiedenen Kanzleisekretä-

wurde ber einzelnen Käten zugewl1esen. S Kloster- un:
Universitätsexpedition dem gleichen Sekretär unterstellt, „weil die Univer-
sitätskasse Adus der Klosterkasse manche Hilfe erfahre, un! auch In der Person
des Mınısters die beiden Departements kombiniert waren“>/.

Vereinigt wurden die Kloster- un Universitätsangelegenheiten wieder 1m
re 1801, als S1e der UfSI1IC. des Geheimen ats Arnswaldt unterstellt
wurden, bei dem S1e auch ach der 1802 erfolgten Gründung des Kabinettsmi-
nısterıums als Kabinettsminister verblieben. Durch TNSWAa wurde dann
1mM re 1818 der Plan, der die Gründung eiıner Königlichen Behörde ZUT Ver-
waltung des Klostervermögens vorsah, entwickelt.

36) Diese Verbindung hatte große Bedeutung für die Entwicklung der Universitä (OÖt-
ngen, die besonders 1mM ersten Jahrhundert nach ihrer Gründung CN mıiıt dem
Klosterfonds und seinem Vorläuter verbunden War on die Vorbereitung der
Universitätsgründung 1mM Jahre 1732 wurde aus Mitteln des Klosterfonds unter-
stützt, se1t der Gründung 1mM re 1734 rug der Klosterfonds ıne feste Summe
YyA B Unterhalt bel, die sich allmählich vergrößerte. Neben den ordentlichen AD
wendungen ist für die Universität VO Klosterfonds eın Vielfaches al aufßeror-
dentlichen eıstungen gezahlt worden: 1780 standen 6126 aler Talern Be-
genüber, 1849 Taler Unı 1850) neben 7200 ordentlichen
schon außerordentliche aler. „Die Zuschüsse des Klosterfonds haben
einem raschen Autfblühen der Göttinger Universität beigetragen, und noch 1834

die Gesamtkosten für S1e höher als für die Universität Berlin, Was ben LLUT
UrC! Mittel der Klosterkammer möglich WAar.  d Krusch, Klosterkammer Einge-
stellt wurden die Zahlungen die Unıiıversitä Öttingen TST 1963

37 Krusch, Klosterkammer
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Gründung und Entwicklung des Allgemeinen Hannoverschen
Klosterfonds und der Klosterkammer Hannover

SN ermögen geistlicher erkKun UNtTter
landesherrlicher Verwaltung 00T 1803

Das AdUSs der eıt der Reformation stammende Klostervermögen wurde
AIrC iıne tellung der fürstlichen Ratsstube, dem Klosterdepartement, Vel-

waltet. Diese erwaltung bestand hauptsächlich in der echnungsabnahme
der einzelnen Klostergüter, die VOL der fürstlichen Kanzlei 1ın Hannover Statt-
fand; VOT (Ort wurden die einzelnen Klostergüter VO  z Verwaltern des Kloster-
departements beaufsichtigt oder ÜL Pächter selbständig verwaltet. Visıita-
tionen IT die hannoversche Behörde fanden gelegentlich STa

Das Klosterdepartement verwaltete die inzwischen desolat gewordenen
vier Männer- und vier Frauenklöster 1m Fürstentum Göttingen“®. ESs verwalte-
te auch die fünf Calenbergischen Klöster un Stifte” die 1547 In evangelische
Damenstifte umgewandelt, ftortbestanden und vorzugsweise Z Versorgung
vaterloser, unverheirateter evangelischer Damen, möglichst hannoverscher
Abkuntftt, erhalten wurden. iıne Rechtspersönlichkeit dieser Stifte estand
nicht mehr, S1e WarT auf den Landesherrn übergegangen. Die Überschüsse, die
die Klosterverwaltung beim Klosterdepartement erwirtschaftete, wurden für
Kirchen- un:! Schulbedür  isse, aber auch Wohltätigkeitszwecken nach Er-
LLLESSEIN des Landesherrn verwendet; die Verteilung W äar me1lst der Ratsstube
übertragen.

Nicht der Verwaltung der Ratsstube unterstanden die Lüneburger Klöster.
Ihr Vermögen War unter Herzog TNS dem Bekenner 1529 ZU Staatsfiskus
eingezogen worden, da{fs das Land seitdem für den Unterhalt der Klöster
aufkommen MU: hre Rechtspersönlichkeit en diese Klöster enNalten.

Durch die Ma{isnahmen der Säkulariısation 1m NSCAIU: den eicAsde-
putationshauptschlufs (RDHS) 1803 un die Neuordnung der Territorien auf
dem Wiener Kongreis (1814—-1815) sollte sich das Vermögen geistlicher Her-
kunft 1ın den annoverschen Landen auf das vler- bis 'aCvermehren?.

38) Desolat geworden die Männerklöster der Benediktiner ın Bursfelde, Marien-
ste1n und Northeim SOWI1E die der ugustiner 1ın Weende un die Frauenklöster
der Augustinerinnen 1ın Hilwartshausen un: Fredelsloh SOWI1E die der /1Asterziense-
rinnen 1ın Marıiıengarten un Wiebrechtshausen.

39) Z den Calenberger Ostern gehören Barsiınghausen, Mariensee, Marienwerder,
Wennigsen un Wülfinghausen.

40) Die Falksche Denkschrift irrt hier, WE S1e gleich Beginn die Feststellung rifft,
da{fs „den erheblichsten el das A4daus dem Reformationszeitalter herrührende Gr
bildet. Vgl Falk, | Minister der geistlichen, Unterrichts- un: Medizinalangelegen-
heiten|: „Denkschrift des preufsischen Minıisters für geistliche, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten DDr Falk betreffend die Entstehung, den rechtlichen
Charakter un! den Umfang der Verbindlichkeiten des annoverschen Kloster-
fonds nebst dem Verzeichnis dieser Verpflichtungen VO November b VT da
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Auswirkungen des Keichsdeputationshauptschlusses 1M
Königreich Hannover

Im Rahmen des KDHS wurde SC auch der „König VO  5 England, Kur-
fürst VO  5 braunschweig-Lüneburg”, WI1e ungenau“ er entschädigt.

Für den Verzicht auf verschiedene Ansprüche Trhielt das Kurfürstentum
Hannover das Bıstum Osnabrück zugesprochen. Hannover konnte aber seine
Neuerwerbungen nicht nutzen, da 1506 VO  z Preufsen besetzt und 1807 dem
KÖni1greich Westphalen zugeschlagen wurde. 1810 trat Westphalen den nord-
westlichen e1l SEINES Gebietes, darunter auch das Bıstum Osnabrück,
Frankreich ab

ach der französichen Niederlage 1813 un:! dem Wiener Kongreis wurde
das Kurfürstentum Hannover YAOM KÖönigreich erhoben un rhielt neben SE1-
ME  z alten Besitzungen die Gebiete Hildesheim, die Goslar, das Unte-
reichsfeld, Ostfriesland, die Grafschaften Lingen unı Bentheim SOWI1IE die ehe-
mals hessische Enklave Plesse bei Northeim. Vor allem 111e den Antall der
Bıstümer Osnabrück und Hildesheim gelangten ein1ıge reich dotierte Klöster
ın hannoverschen Besitz. Einige dieser SCHN RKDHS säkularisierten Klo-
sterguter unter westfälischer Herrschaft verschenkt oder verkauft W OI -
den Frinzregent eorg, der spatere COLS 1 suchte diesen Vorgang rück-
gangıg machen un erlie{fs AEFL e Ministerilalverordnung VO Januar
1814 „unter erufung darauf, da{fs die westfälische egierung während der
etzten TE eınen großen e1l der Güter geistlicher Korporationen un! Stif-
ngen 1ım Fürstentum Hildesheim verkauft habe — zunächst eın Verbot WEeI-
terer Veräußerung der geistlichen (‚üter un! ordnete eiINe Untersuchung
Nachdem das Bistum Hıldesheim UT die Beschlüsse des Wıener Kongres-
sSCcSs5 VO Juni 1815 formal Hannover abgetreten WAaTrT, erging Al-
gust 1815 eINe Deklaration, 1n der sich der Prinzregent vorbehielt,

MNach eiIimnden der Umstände die Reluition solcher Güter, Par-
zellen un:! Pertinenzien, die Domanlalgut oder dem Ver-
möÖögen aufgehobener tifter und Klöster gehört aben,
Erstattung des erweislich darauf VO  5 dem Acquirenten Adus des-
1  a Vermögen bezahlten Kaufpreises [durchzuführen]“

Drucksache Nr. des Hauses der Abgeordneten, Legislaturperiode, I1 Session
877/78 Abgedruckt bei Boöckler (Hrsg.), Dritte Folge der Eberhardtschen
Sammlung der Gesetze, Verordnungen un Ausschreibungen 1ın Kırchensachen für
den Bezirk des Königlichen Provinzilal-Konsistoriums Hannover, Hannover,
1878, d 1 DG

41) DIie Kurfürstenwürde ist 16972 der In annover residierenden Calenberger Linıe
des Welfenhauses, durch Erbteilung 1635 e  on entstanden, verliehen worden. Den
Titel des „Herzogs Braunschweig-Lüneburg“ führen se1it der Erhebung der wel-
ischen Lande ZADE Herzogtum 1mM Jahre 1235 alle Liniıen dieses Hauses.

42) Falksche Denkschrift, Kap
43) ZIE nach Falksche Denkschrift, Kap ZAIr Zahlung der Reluitionssumme wurde

die „Hildesheimische Stifts- und Klostergüter-Reluitionskasse“ durch ine Ööffentli-
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DIie 1m Rahmen der sogenannten „Reluition”“ zurückerworben“* (üter 1m
Bistum Hildesheim wurden VO  mD eiINer „Stiftsgüter-Verwaltungskommission”
verwaltet, 1m Biıstum Osnabrück bestand ebentfalls ıne eigene „Provinzialver-
waltungsbehörde”, 1817 kam das Kloster Höckelheim hinzu®.

rgebnis der Entwicklung WAar, da{fs neben den durch die Geheime Katsstu-
be verwalteten Klöstern und Klostergütern der ehemaligen Fürstentumer (252
enberg un Göttingen nfolge der Ausführung des RDHS eın Vielfaches
Vermögen“® hinzukam; VO  m diesem LIEU antfallenden Klostervermögen wurde
lediglich das 1m Bistum Osnabrück gelegene VO  5 elıner eigenen Behörde VeI-

waltet.

r HIftung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds und der Kloster-
kammer Hannover IM re 1681585

Im Verlauf der Wiederherstellung des hannoverschen Staatswesens strebte
der Frinzregent un spatere Kön1g eorg uch iıne Neuordnung der Ver-

Wa des ehemaligen Klostervermögens und beauftragte diesem
7Z7wecke den Staats- un Kabinettsminister arl Friedrich Alexander Freiherr

Arnswaldt, zugleic Kurator der Unıiversıitat Göttingen, ınen APlan der
ünftigen Verwaltung des geistlichen (sutes vorzulegen1147.

Den geforderten ları egte Arnswaldt dem Prinzregenten prı
1515 VOT. Er enthält den Entwurf elINner Behörde muittlerer Nstanz unter ber-
aufsicht des Kabinettsministeriums ZABEE Verwaltung der (süter geistlicher Her-

che Anleihe errichtet, welche Aaus den Finkünften der reluierten uter getilgt WUuT-

de Lhese Kasse durfte „ın keiner Verbindung anderen herrschaftlichen Kassen“
stehen.
Ausnahmen VO  3 diesem Rückerwerb siınd die Güter des Benediktinerklosters Kın-44)
gelheim, die durch Schenkungsurkunde VO Maı 1803 dem Giraten VO der
Schulenburg-Kehnert VO preufsischen Ön1g als Belohnung für die Durchführung
der Säkularisation 1m Bistum Hildesheim überlassen wurden, SOWI1E das /Zisterz1-
enserkloster Derneburg, das Taf Münster für die ertre  o Hannovers auf
dem Wiener Kongreis erhalten hat Ebenfalls nicht zurückgekauft worden sind die
uter der Augustinerinnenklöster Dorstadt un einıngen.

45) Im Verlauf der Abtretung hessischer NnkKlaven Hannover durch Vertrag VO

September 1815
Im Bıstum Hildesheim die Benediktinerklöster St Godehard un St. Michael, Hil-46)
desheim SOWI1E amspringe, Chorherrenstifte eilig Kreuz un! St. Maurıtıus, Hıiıl-
desheim, Dominikanerkloster Gronau, Augustiner-Chorherrenstifte Riechenberg
un: Grauhof, Zisterzienserkloster Marienrode, Magdalenenkloster Hildesheim, £3-
sterzienserinnenkloster Wöltingerode. Im Bıstum Osnabrück die Benediktinerin-
nenklöster Gertrudenberg/Osnabrück, Malgarten, Oesede, das Kollegiatsstift St.
Johann, Osnabrück, Benediktinerkloster Iburg, Zisterzienserinnenklöster Rulle un
Bersenbrück, Johanniterorden 1ın Lage

47) Bericht des Kabinettsminısters Arnswaldt den Prinzregenten eorg VO

April 1818 „betreffend die Verwaltung des geistlichen utes  B NHStA, Des 9 J
No ILL,



308 Andreas Franıtza

un 1im Königreich Hannover nebst detaillierter Planung der unteren Behör-
denebene muıt Personal- und Besoldungsvorschlägen.

Durch Umsetzung dieses Planes wurden Maı 1815 der Ilgemeine
Hannoversche Klosterfonds als selbständige Stiftung des öffentlichen Rechtes
un die Klosterkammer Hannover als aufsichtsführende Behörde HIC kÖ-

nigliches Patent VO Maı 181585 gegründet.
LDas Stiftungspatent“® bestimmt als Vermögensmasse „die (süter ufgeho-

bener geistlicher Stiftungen und Klöster 1n den VO Uns erworbenen und muiıt
Nnserem Königreiche vereinıgten Provinzen“ Inmeln „It dem gelistli-
chen Gute 1ın Nnseren alteren Provinzen“”; nachfolgend SCNAUCI beschrieben
als

„gesamtes geistliches Gut, welches 1ın Ansehung des 1n den FUÜr-
stentumern Calenberg un Göttingen belegenen vormals VO

Nnserem Minister10 als Kloster-Cammer un! nachmals C}  5

denselben untergeordneten Regierungsbehörden einstweilen
verwaltet wurden“.

Der Stiftungszweck der Vermögensmasse ist 1m Yatent ebentfalls eindeutig
bestimmt. Im Rückegriff auf das als ruhmwürdig bezeichnete eispie der NOTF-
fahren sSind die Erträge der iftung ach der

„ursprünglichen Absicht der Fundatoren, jedoch auf eıne, den
Erfordernissen der eıt aNgSCMESSCNHNC Art, die geistlichen Be-
dürfnisse Nnserer Unterthanen ach Möglichkeit befriedigen
un solche namentlich für Kirchen, höhere Gymnasıen und
wohlthätige Anstalten aller Art verwenden“”.

Der UnsSC. ach der Anlage auf Dauer, eıner Wesenseigenschaft der Stif-
Lung, wird durch die Formulierung „die VO  z Uns beabsichtigte Verwendung
auf ew1ge /Zeıten IZU sichern|” des Gründungspatents eindeutig D: A1ls-
druck gebracht.

Fbenfalls bestimmt das Yatent auch das rgan der Stiftungsverwaltung, 1N-
dem die ITI  o einer „eigenen; unter unmittelbarer Autfsicht Nnseres
Staats- unı Cabinets-Minister1u1 stehende E hierdurch errichteten Kloster-
( ammer“ verfügt, der die alleinıge Verwaltung der iftung obliegt un de-
TE  z Anweısungen bezüglich der Stiftungsverwaltung auch durch die „Obrig-
keiten“ efolgen ind

1)as Patent hatte YVASR Folge, da{fs die VO der Geheimen Ratsstube verwalte-
ten Klöster un Klostergüter ZUSamımell muiıt dem 1Ie  e hinzugekommenen
ermögen der dem DHS VO  5 1803 den Gebieten Hildesheim, Osnabrück

48) annoversches Gesetzblatt |Hann. GS| 1818, 45
49) 13as sind die Fürstentumer Hildesheim, Osnabrück, die Herrschaft Plesse bel Nort-

heim, ehemals Enklave des Landgrafen VO Hessen-Rotenburg 1 Furstentum (5a:
lenberg-Göttingen, Goslar, das Untereichsfeld, Ostfriesland und die Girrafschaftten
ıngen un Bentheim.
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und der Herrschaft Plesse unterliegenden Klöster°“ se1t dem Junı 18158,
dem Jag der Eröffnung der Klosterkammer, VO  a elıner unter unmittelbarer
UTISIC des Staats- un! Kabinettsministeriıums stehenden selbständigen VAän=-
desbehörde verwaltet wurden.

Mıt TIa des Staatsgrundgesetzes für das Königreich Hannover VO  > 1833
wurden der Ständeversammlung jJährlic eiINe Ausgabenübersicht des Klo-
sterfonds mitgeteilt, Einflußmöglichkeiten auf die Verwaltung des Fonds @I -

hielt S1e jedoch nıcht. Idie Mitteilungen ber die Führung des Klosterfonds
wurden beibe  ten, bI1ıs auf den heutigen lag wird dieser estimmung des
15400 erlassenen Landesverfassungsgesetzes olge geleistet: Obwohl der nlie-
dersächsische Landtag ach wWwWI1e VOIL kein Budgetrecht hat, uınterrichtet dıie
Klosterkammer diesen einmal 1m Haushaltsjahr In Verfolg Abs ber
ihre Arbeit

B3 Entwicklung (010) 4} Klosterfonds und Klosterkammer In der Sio1t
007l 1866 hıs 19/4

ufgrun: der nNnNnNex10N Hannovers 1rC Preußen, verkündet UrC (SO-
setz VO eptember 1866°} verlor die gesetzliche rundlage für Kloster-
on un! Klosterkammer, des Hannoverschen Landesverfassungsge-
etztes VO  > 18540, ihren verfassungsrechtlichen kKang, galt aber mıiı1t einfacher
Gesetzeskraft fort Klosterfonds und Klosterkammer edurien ihrem Fort-
bestand der erkennung als „landeseigentümliche Einrichtung”, die TIr
die 103° „Falkschen Denkschrift“ erfolgen sollte.

kın Fundamentaldatum hinsichtlich der Anerkennung des Klosterfonds als
selbständige juristische Person stellt die November 1877 VO  5 iınıster
DDr Falk dem Abgeordnetenhaus vorgelegten sogenannten „Falkschen Denk-

SCHTUL, „die NC}  - grundlegender und für die Beurteilung der Rechtsnatur des
Fonds wegweisender Bedeutung”>* ist In ihr wurde der Klosterfonds als eine
- t selbständiger juristischer Persönlichkeit versehene Stiftung, deren recht-
liche Vertretung und Verwaltung \Vo  > der Klosterkammer 1ın Hannover SA
führt wird“>> charakterisiert.

Nach einer ausführlichen Beschreibung der Entstehungsgeschichte, iın der
immer wlieder explizit darauf hingewlesen wird, da{fs be1 der Vereinigung VO  -

hemals selbständigen ermögen die Rechte und Pflichten durch den ‚De:
meılnen Klosterfonds als Rechtsnachfolger wahrgenommen würden, äauflert
sich die Denkschrift ın einem 7zwelıten Abschnitt ber den rechtlichen Charak=
ter des Klosterfonds:

„AUus der 408e dıie vorstehende historische Entwicklung arge-
legten Entstehung des Hannoverschen Igemeinen Kloster-

50) Miıt Ausnahme der der Reluition entzogenen Vermögen. Siehe Anm.
51) Preufsisches Gesetzblatt VPr GS| 15866, 555f. un 591{f.
52) Klosterkammer annover (Hrsg.), Klosterfonds un Klosterkammer annoVver.

Hannover,
53) Falksche Denkschrift, Kap IL
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on ergiebt [!| sich der rechtliche Charakter desselben VO

selbst Der Klosterfonds ist 1ıne mi1t selbständiger juristischer
Persönlichkeıit versehene Stiftung, deren rechtliche Vertretung
un: erwa.  © VO  > der Klosterkammer Hannover geführt
wird I)as Substrat der juristischen Persönlichkeit ist das
einem Gesamtcomplexe vereinigte Vermögen der aufgehobe-
1iEeIl tifter und Klöster 1m vormaligen Königreiche Hannover
mıt Ausnahme derjenigen, deren Vermögen entweder ZAT

Staatsgute eingezogen ist 1 oder aber, SEe1 als ommunalgut
oder okales Stiftungsgut, auf politische Gemeinden übergegan-
gCcIl ist; 2) der och jetzt bestehenden Damenstifter 1m Für-
stenthum Calenberg (Wennigsen, Barsinghausen, Wülfinghau-
SCLE Marıiensee, Marienwerder, auch Uunstor:

Als egründung der juristischen Persönlichkeit des Klosterfonds die
Denkschrift die Rechtsrege d da{fs Stiftungen frommen un:! gemeinnützl-
gCH 7Z7wecken als selbständige juristische Persönlichkeit gelten. I hes ist 1NSO-
fern verwunderlich, als die Rechtsregel bezüglich der PIAE CAUSAL x  gen
des prıvaten Rechts etrifft, der Hannoversche Klosterfonds aber ıne iftung
Ööffentlichen Rechtes ist, da 1176 einen staatlichen Hoheitsakt 1Ns Leben

erufen wurde.
Von edeutung ist der Nachsatz, dafs der Klosterfonds uch 3BYKe „die ©C1I-

folgte Anerkennung UT die Staatsgewalt” als selbständige juristische Per-
SONIUIC.  eit gelten hat 1Jas wird folgendermaisen näher erläutert:

„Mıt obiger Rechtsauffassung stimmt die se1it dem re 18515
CONStaN un unbestritten geübte PraxI1ıs sowochl be1l der (;esetz-
gebung als bei allen VOT Verwaltungsbehörden und Gerichten

u55vorkommenden Rechtsgeschäften [überein].
Die Denkschrift hat die Rechtspersönlichkeit des annoverschen Kloster-

on als Stiftung des Ööffentlichen Rechts unı damıt einhergehend als selbst-

andige juristische Person eindeutig festgestellt. Lheser Rechtsdefinition hat
der Landtag nicht widersprochen, da{fs VO  . ihrereauszugehen ist.

Durch königliche enehmigung VO: August 1878 wurde einem eOT-

ganisationsplan der Klosterkammerverwaltung zugestimmt und bestätigt,
da{fs „die Klosterkammer das ZUrTr rechtlichen Vertretung und zentralen Ver-

Wa des Allgemeinen Klosterfonds berufene Organ“”® sel IDie weltere
YPrax1ıs hat ich die Auffassung der Denkschrift eigen emacht. Als 1901
Nachweise der Rechtspersönlichkeit der 1ım Spezlaleta des Kultusminister1-
\D888% aufgeführten Fonds mıt selbständiger Persönlichkeit gefordert wurden,
verwles I119.:  b 1m Falle des Klosterfonds auf d1ie Denkschri VO  5 187/7 und be-

stätigte deren Fortgeltung,
54) Falksche Denkschrift, Kap IL
59) Falksche Denkschrift, Kap IL
56) Klosterkammer, Klosterfonds
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Durch diese Ma{isnahmen WarTr der Fortbestand der Klosterkammer ges1-
chert, auf die rechtliche Beurteilung der Falkschen Denkschrift wurde sich 1im
Laufe der eıt zwecks Feststellung der Rechtsnatur des Klosterfonds mehr-
fach bezogen. E1n Zeichen der Anerkennung der Arbeit der Klosterkammer
ist sicher auch, da{fs dem Direktor der Klosterkammer 1910 mıiıt den
Vorsitzenden der königlichen Konsistoriıen der Amtstitel „Präsident” verlie-
hen wurd

Anläfslich einer age auf Schulunterhaltungsleistungen den DE-
melnen Hannoverschen Klosterfonds kam durch das preufsische Oberver-
waltungsgericht 1me 1910 eiıner erneuten Untersuchung der Rechtsna-
{[ur des Klosterfonds un:! der Klosterkammer.

1 )as Gericht stellte fest, da{fs 7Zweck und rechtliche Wirkung der Säkularisa-
Hon darın bestanden aben, das ermögen der säkularısıerten Klöster un!
tifter sSeEINES kirchlichen Charakters entkleiden, verstaatlichen un:!
der freilen Verfügung des Landesherrn unterstellen. Hs kam dem
Schlufs, da{fs be1 der Säkularisation IAYDER solche Leistungen auf den Rechtsnach-
folger übergegangen eın können, für die eın Rechtstitel bestanden hat, her-
OmMmmMlıche Leistungen, die Aaus der urspünglichen inric  o e1INes bjektes
herrühren, dagegen nicht Daraus olgerte C5S, dafs, wWel11ll die Landesherrn
durch Übergang hemals kirchlichen F1gentums keine kirchlichen Beteiligten
oder Rechtsnachfolger der aufgehobenen Klöster unı Stifte in ezug auf de-
TE  - herkömmliche Leistungen sind, der Klosterfonds dieses och viel weniger
eın kann, da iıne aus dem landesherrlichen Vermögen, das als olches
schon frel VO  n diesen Verpflichtungen ist, abgesonderte tiftung darstellt°?.

Weiterhin erkannte das Gericht iın ezug auf die beurteilende nterhal-

tungstreitigkeıit darauf; da{fs 1m Falle des Staates 1n ezug auf chul- und n
terrichtszwecke VO  = elıner allgemeinen Verpflichtung Z Unterhalt SC-
gANSCHI werden kann, 1ne Heranzıehung Dritter, wWwWI1e 1m des Kloster-
on versucht, jedoch LLUEL Tr den Nachweis des Bestehens verpflichten-
der Rechtstitel erfolgen kann. HS tellte eindeutig fest

„VDer Klosterfonds ist kein Bestandteil des fiskalischen VermöO-

SECNS, sondern bildet ine mıit selbständiger juristischer Persön-
1C  elr versehene milde tiftung, deren rechtliche Vertretung
un! Verwaltung VO  m der Klosterkammer Hannover DE-
führt wird. Die juristische Persönlichkeit ründet sich auf die

Rechtsregel des gemeınen Rechtes, ach welcher Stiftungen für
einen frommen und gemeinnützıgen Zweck als selbständige DE

57) „Allerhöchster Erladfs, betreffend die ung des Amtstitels ‚Präsident‘ durch die
Vorsitzenden der Konsistorien un der Klosterkammer 1n Hannover. Vom A=

gyust 1910° Pr 1910, 258
58) PrOVGE 5/ (1911) 226238
59) Vgl PrOVGE / (1911) 233
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ristische Persönlichkeiten gelten, un: auf die erfolgte Anerken-
NUuNng 1106 die Staatsgewalt. /16()

I e Anerkennung dieser Rechtsgestalt ist ach Ansicht des Gerichts auch
Aaus der bisher geübten RechtspraxI1s entnehmen: Durch Verabschiedung
des Staatshaushaltsgesetzes VO  > 15895 ist die sich in eDraucC. befindliche WKe-

gelung bezüglich des Klosterfonds gesetzlich festgestellt.
1ne neuerliche gerichtliche Entscheidung bzgl des Rechtscharakters des

Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds ist HC Urteil des Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshofs (NdsStGH) VO Julı 1972 erfolgt®*. age geführt
wurde SCn der UÜbernahme der Bewirtschaftung der Klosterforsten 1IrC
das Landwirtschaftsministerıum SOWI1E der Bewirtschaftung der Klosterfor-
sten für gemeInsame Rechnung mıiıt den Landesforsten. IDie bezogenen (eset-

zesbestimmungen die ArTT Abs SCHUtZ überkommener heimatge-
bundener Einrichtungen) un Art. Abs (Organisatıon der Öffentlichen
Verwaltung QBERe das Landesministerium) der Vorläufigen niedersächsi-
schen Verfassung V

/Zur Interpretation des egriffs der überkommenen heimatgebundenen E1n-

richtung 1m Sinne Art Abs VNV ist festzutellen, da{fs diese

mn besonders augenfälliger Weise bestimmte Schwerpunkte
kultureller, wissenschaftlicher oder ökonomischer Art verkör-
PECLILL, die 1mMm Verlauf der historischen Entwicklung dieser LAn-
der eiINe eigenständige Ausprägung erfahren en |iese
Merkmale sind auch für den Begriff der ‚üuüberkommenen
heimatgebundenen Einrichtungen« 1n Art Abs maisge-
bend, wobel allerdings welıter ıne entsprechende Verankerung
1mM Bewulfstsein des für diese Fragen aufgeschlossenen Teiles der

eingesessenen Bevölkerung hinzukommen muß“

Von der Vorschrift AÄTT Abs können demnach TT Einrichtungen
betroffen werden, die iıne Aufßenwirkung entfalten: „Ohne 1ine wechselseiıit1i-

SC eziehung der eingesessenen Bevölkerung sSind kulturelle un:! histor1-
sche Belange nicht denkbar“.® Das Gericht einde aher, da{fs der Ulgeme1-

Hannoversche Klosterfonds den VO Art Abs VNV geschützten
Einrichtungen gehört:

„Der AH  R verkörpert dadurch, da{fs ın ihm der 1n dem hemalıi-
geCn and Hannover säkularıisierte Klosterbesitz als geschlosse-

Vermögensmasse zusammengefadfst un: se1t mehr als 150
Jahren unverändert AHLZ bestimmten 7Zwecken nutzbar BE-

60) PrOVGE (19141) 224
61) KirchE D  \O
62) KirchEk
63) KirchE 13
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macht worden ist, 1ıne für diesen Landesteil ypisch gewordene
/1/64Form der Erfüllung kultureller unı sozlaler Fürsorge.

/u dieser Heimatnähe gehört nach Auffassung des Gerichts auch, da{fs der
Klosterfonds verschiedenen, VO  > ihm dotierten Institutionen iıne wechsel-
seitige Beziehung PHeS und die verschiedensten Bevölkerungskreise be-
rührt

ach der Feststellung, da{fs der Klosterfonds unter den Schutz der über-
kommenen heimatgebunden Einrichtungen gema Art Abs VN  - allt,
bestimmt das Gericht näher, WI1e weıt ich dieser Schutz erstreckt. Es stellt
test, da{fs für den Bestandsschutz der el  un des Inkrafttretens der N V,
der Maı 1951; mafisgeben! ist und daher der diesem Zeitpunkt tatsäch-
ich bestehende Gesamtstatus, wWI1Ie sich 1m Verlauf der Geschichte heraus-

gebilde hat, erfassen ist

„rUr den ÄH  R als einer solchen Einrichtung bedeutet dies, da{fs
sich die Erhaltungsgarantie ] auf se1Ine tatsächliche Wirksam-
keit erstreckt, WI1Ie S1e 1mM re 1951 als ndpunkt eiıner langen
geschichtlichen Entwicklung bestanden hat, un: Wäal unabhän-
Q1g davon, ob SEeINE amalige Verwaltungsstruktur durch (e-
setz festgelegt W äar ] oder ob diese ın ihren nfängen auf das
Landesherrliche Patent VO Maı 1815 zurückgehende TtTUuk-
tur Se1 infolge möglicher erkennung der Rechtslage, aus

Traditionsgründen oder aus Zweckmäßigkeitserwägungen
spater ohne zwingenden Rechtsgrund beibehalten worden

1165ist.

as Gericht entscheidet die Frage nicht, ob der Klosterfonds 1iıne Stiftung
des Ööffentlichen Rechts muiıt der Qualität ıner selbständigen juristischen DPer-
=10)  = ist oder 1LLUT eın rechtlich unselbständiges staatliches Sondervermögen,
denn 1n beiden Fällen

„würde der AHK ın em gleichen mfang dem Bestands-
schutz des Art Abs unterliegen, da sich diese VOr-
schrift nicht auf die Rechtsnatur der begünstigten INriC  CS
ste un! der praktischen Auswirkung 08 möglicher-
welse HL: unselbständige staatliche Einrichtungen erfafst1166.

/u diesem tatsächlichen Bestand des Allgemeinen Hannoverschen Kloster-
on gehört auch, da{fs se1it seiner ründung Hre ıne besondere Verwal-

tungsbehörde, die Klosterkammer, verwaltet wird. In die Aufgabe der KIG:
sterkammer, das tiftungsvermÖögen als alleın zuständige Behörde zweckent-
sprechen verwalten, ist keiner eıt eingegriffen worden:

64) KirchkE (AR
65) KirchE
66) KirchkE 13
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„Diese tatsächliche Entwicklung, die jedenfalls 1m rgebnis
dazu geführt hatte, da{fs der AHK nicht 1Ur ausschlieflich ME
die Klosterkammer verwaltet, sondern da{fs auch die alleinıge
Vertretungsbefugnis der KIK 1n Angelegenheiten des Kloster-
fonds allgemeın anerkannt WAal, ist 1I115C die späteren Staats-

rec  iıchen Verhältnisse weder unterbrochen och abge-
schwächt worden.16/

Fur das Gericht ist Aire Rechtsprechung un IKbewılesen, da{s
sich die allgemeıne Rechtsüberzeugung herausgebildet hat, da{fs der Kloster-
on VO  > der Klosterkammer als „e1gens un:! ausschlieflich diesem
7Z7weck bestellte Behörde“ verwaltet und rechtlich vertreten wird. Für den
Klosterfonds als heimatgebundene iNTIC  e olg a  er, da{fs se1iner
überlieferten Gestalt die Klosterkammer als Verwaltungsbehörde un Rechts-

vertretun gehört. ÄuUS dieser Feststellung erg1ibt sich, da{fs ıne AÄnderung ın
der Verwaltung der Klosterkammer, mıiıt der der Klosterfonds historisch Vel -

bunden ist, ın se1ine dem Schutz VO  5 ArTT Abs unterliegende Urga-
nisationsstruktur eingreift. 1a eın Eingriff In dıie Verwaltungstätigkeit der
Klosterkammer immer auch eınen Eingriff 1ın die Vermögensverwaltung be-
deutet, verstöfst 1ine derartıge Mafßnahme ach Ansicht des Gerichts ebentfalls

den FUNdSatz. da{s das Vermögen immer getrennt VO den Staatskas-
SE  a verwalten ist Nutzt der Staat seın Aufsichtrecht ber dıie Klosterkam-
IMer dergestalt, da{fs auch Einflu{fs auf die Verwaltung nımmt, ‚” bricht
muiıt dem zugunsten des AH  R bisher uneingeschränkt anerkannt geWeESCHNEN
CGrundsatz, da{fs eın Vermögen auch 1n verwaltungsmäkßsiger Hinsicht VO  z -

deren öffentlichen Kassen völlig getrennt halten ist  //68 Las schlie{st nicht

aus, da{fs die Institution VO  5 Klosterfonds un Klosterkammer welterent-
wickelt und den Zeiterfordernissen angepafst werden kann Überkommene
Erscheinungsform un Offentlıche Wirksamkeit dürten nicht „n ıner den
Zielen der verfassungsrechtlichen Bestandssicherung zuwiderlaufenden Wel-

gyeschmälert  4469 werden.

„Diese überlieferte Aufgabenstellung bedingt ©5; da{fs der AH  R
VOIN einer alleın auf die speziellen Belange des Fonds ausgerich-

Sonderbehörde verwaltet un da{fs die erwaltung sSEINES

Vermögens ausschliefßlich ach eigenen Interessengesichts-
punkten erfolgt.

Der Staatsgerichtshof hat iın seliner Urteilsfindun: ‚@EDuR auf den Schutz des
Klosterfonds 117C die Verfassungsgarantie für überkommene eimatgebun-
ene Einrichungen abgestellt. Durch die Feststellung, da{fs sich der Verfas-

sungsschutz 1Ur auf den tatsächlichen (Gesamtstatus AA er  un des In

67) KirchE 13
68) Kirchk
69) KirchE
70) Kirchk
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krafttretens der VN  A bezieht, hat der Staatsgerichtshof ‚Warl 1ıne weitreichen-
de, aber keine umfassende Bestandsgarantıe des Allgemeinen Hannoverschen
Klosterfonds vegeben. ema Art Abs VNV ist nach w1e VOT möglich,
die (iestalt des Klosterfonds unı! der Klosterkammer äandern: 1m Rahmen
VO  5 Maisnahmen, die sich auf dasq Land erstrecken un nicht organısa-
torischer Struktur sSind, können die heimatgebundenen Einrichtungen sowohl
geändert als auch aufgehoben werden.

Das Urteil bedeutet für den Klosterfonds un die Klosterkammer WarTr

eınen nachhaltıgen Bestandsschutz, aber keine endgültige Sicherung seliner ar
storisch gewachsenen Struktur.

Zur Bestandsgarantıe (0/0)4) Klosterfonds und Klosterkammer
In Anbetracht der Tatsache, da{s das Urteil des NdsStGH VOI1 19/2 1L1UL ine

vorläufige Bestandsgarantıe für Klosterfonds un! Klosterkammer ergeben
hat,; stellt sich die rage, ob aufgrun der Eigentumsgarantıe un des Säku-
larisationsverbotes des Grundgesetzes für kirchlich geNUutzZ Vermögen einen

weitergehenden Schutz geben kann. Art 140 inkorporiert iın das rund-
gesetz die Art. 136 157 138 un:! 141 der Deutschen Verfassung VO 11 Al

gust 1919 Art 13585 Abs WRV garantıert den Religionsgesellschaften das H1-

gentum dem für ihre 7Z7wecke bestimmten Vermögen. Hinsichtlich dieses
Artikels ist agen, auf welche Gegenstände ich die Eigentumsgarantıe CI

streckt, welcher Art S1e ist un: welche Auswirkungen sich Aaus der Interpreta-
tion dieses Artikels für den Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds CISC-
ben

741 überprüfen ist aher, inwiewelılt sich aus Art 140 1 N Art 135
Abs WRV 1n Zusammenhang mi1t Art eın gesetzlicher Schutz für die

Vermögen der Religionsgesellschaften erg1bt, auf welche Gegenstände sich
erstreckt un! wI1e weıt dieser reicht.

Art 13585 Abs WRV dagegen Za drei kirchliche Vermögensmassen,
nämlich die für Kultus-, Unterrichts- unı Wohltätigkeitszwecke, auf un! gd-
rantiert den Religionsgesellschaften ihr Recht auf Nutzung diesen. Wie
Heckel’* geze1gt hat, sollen mıt der ufzählung dieser Stiftungszwecke „nicht
drel Gruppen des Kirchenvermoögens als VOI anderen privilegiert herausgeho-
ben werden“”/2 sondern das Kirchengut 1n se1iner öffentlichen Funktion -
schützt werden.

Es mufs also zwischen der besonderen Eigentumsgarantie gemä Art 140
Artt 138 Abs WRV für die Religionsgesellschaften un! der allge-

74 Heckel Kirchengut und Staatsgewalt: Eın Beıtrag 7A08 Geschichte un! Ordnung
des eutigen gesamtdeutschen Staatskirchenrechts (Rechtsprobleme ın aa und
Kirche. Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien |FS Rudolf Smend], Göttingen
1952 Wieder abgedruck 1n Das blinde, undeutliche Wort Kirche: Gesammelte AT
satzevon Heckel, Köln, 1964, 346—-347/.

/2) Heckel, Kirchengut un Staatsgewalt 348
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meılnen Eigentümsgarantie ach Art unterschieden werden, da SONST
der Sinn VO  > Art 138 Abs WRNRV „angesichts des Ausschlusses entschädi-
gungsloser Enteignung UTE Art leerliefe  U3 „DIie Bedeutung die-
SCTI besonderen (jarantıe ist 1ın der Gewährleistung der kirchlichen Funktions-
reiheıit erblicken, der das Kirchenvermögen dient  8 4{4 S1ie oreift also ber
die Garantıe des Materiellen gema Art hinaus.

Neben eiINer umfassenden Vermögensgarantıe stellt Art 135 Abs WRV
auch eın verfassungsrechtliches Säkularisationsverbot zugunsten des kirchli-
chen Vermögens dar DIie Rechtsprechung ist VO  > dem ausschlieflich pr1-
vatrechtlichen Verständnis dieses Artikels abgerückt zugunsten des OTfentdlı-
chen spektes der Kirche un! unterscheidet nunmehr zwischen Enteignungs-
akten Priıvatpersonen, deren Eigentum der enteignende Staat 1Iiel-

kennt, un:! denen kirc  1ches Gut, dessen Eigentum der Staat nıicht _
erkennt un! welches als Öffentliches Gut vereinnahmt. DIie Säkularisation
richtet sich nicht das Privatvermögen der Kirche, sondern oreift ach
dem Kirchengut als öffentlichem ermögen un:! trıfft damıt die Kirche als Ol
fentliche Institution”°:

„Das ist kein Akt verwaltungrechtlicher oder gesetzlicher Hx-

proprlation, sondern politische Redintegration. Der Sinn des
Grundrechts ist daher der Schutz des Kirchenguts 1ın seliner 1:
fentlichen Funktion für die Kirche gegenüber den Versuchen
des Staates, AdUuSs dem Offentlichkeitscharakter Jjenes Vermögens
eıinen Rechtstitel für einen Zugriff auf das Kirchengut bzulei-
ten.“/®

In der uslegung ist das Säkularisationsverbot VO  z Art 138 Abs WRV
entgegen der Eigentumsgarantıe ach Art „der jede Art un jeden Be-
standteil prıvaten Vermögens gleichmäßig e{r abgestuft ach dem Inten-
sitätsgrad der Funktionsbezogenheit1177‘

Grundsätzlich unantastbar sSind RES Dinge, die unmittelbar gotteSs-
dienstlichen 7wecken dienen. Kirchliches Vermögen, das L1LIUT mittelbar irch-
lichen 7wecken dient, „profitiert MC  5 Art 13585 I1 WRV 1m der Ente1g-
HNUNs 11UT och bei der Entschädigungszumessung  75 un ist schon her dem
Zugriff der Enteignung ausgesetzl: „Be1l den übrigen kirchlichen ermögen
schwächt sich die Schutzfunktion des Art 140) Art 13585 I1 WRNRV
welter 1ın dem alse ab, In dem se1INe ähe ZU spezifisch kirchlichen Funkti-

abnimmt”?. Nach CUeTiel Auffassung zählen den geschützten VermöÖ-

/3) Campenhausen Frhr. \ Staatskirchenrecht, München 1983, 191
/4) Campenhausen Fr  = V.ey Eigentumsgarantıe un: Säkularisationsverbot 1

Grundgesetz (BayVBl. 102, 1971 336)
75) Vgl eckel, Kirchengut un Staatsgewalt 354
/6) Vgl Heckel, Kirchengut unı Staatsgewalt 354
77 Campenhausen, Eigentumsgarantıie 337
/8) Campenhausen, Eigentumsgarantıe 664
/9) Campenhausen, Staatskirchenrecht 190
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CI auch diejenigen, die 1L1UT mittelbar kirchlichen 7Zwecken dienen, aber für
(iottesdienste oder kirchliche Arbeit unabdingbar sind®® uch für die
kirchlichen ermögen mögliche Enteignung hat Art 13585 Abs WRNRV N
Art 140 Auswirkungen: Entschädigungen mussen 1ın vollem Umfange @1-

folgen, nıcht 1Ur 1ın angeEMESSCNCIH. Durch Enteignung kann der Staat die
Widmung des Vermögens nicht aufheben, da{s der Wechsel des E1ıgentü-
11EeTIS die spezifische Funktion des enteigneten (sutes nicht aufhebt, WE die
Kirchen dem nicht zustimmen®!.

In ezug auf den Hannoverschen Klosterfonds bedeutet as; da{fs die Kir-
chen ber die bestehenden Rechtstitel 1m Rahmen des Haftungsüberganges
be1l Gesamtrechtsnachfolge®* och weitergehende Rechte auf Zuwendungen
Aaus dem Vermögen des Klosterfonds aben, auch We s1e nicht als direkte
Destinatare bezeichnet Sind, da die Zweckbestimmung desVermögens ediS-
ich ‚”7 Zuschüssen für die Landesuniversıität, für Kirchen und chulen, auch

milden 7wecken er Art“® lautet und keine ewichtun: der Vermögens-
leistungen VOrgeNOÖOIMINELN ist.

Durch den krgänzungsvertrag Z Vertrag des Landes Niedersachsen mıt
den Evangelischen Kirchen ın Niedersachsen (/‚EOccuMmer Vertrag”) V€}

März 1966 wird diesbezüglich allerdings ın Art 11 1ne Konkretisierung VOI-

3000001 „Das Land wird weiterhin bel1 dem Allgemeinen Hannoverschen
Klosterfonds [ALSe un:! anderer onds| die estimmung dieser uch für
kirchliche 7wecke berücksichtigen.  4408 Durch diesen Staatsvertrag ist die Ver:-

mOgensmasse des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds als zumindest
mittelbar kirchlichen 7wecken dienend beschrieben. Wenn das ermögen des
Klosterfonds nicht schon Sbaye seINe Herkunft als „ehemals geistliches (Sut:

qualifiziert ist”, ist 5l Ke Art 11 des LOoccumer Vertrages als wen1gstens
mittelbar kirchlichen 7Zwecken dienend anerkannt und unterliegt dem Säkula-
risationsverbot gemä rt.140 Art 135 Abs WR  < „Ein mıiıt dem
1el der Behinderung oder gal Unterbindung der 1ın AÄrt 13585 11 WRVd
ten /7Twecke vorgenOoMMeENCT ingri iın das Finanzvermögen würde unter das
Säkularisationsverbot fallen weil der Allgemeine Hannoversche Kloster-
(80)81 für die materiell-vermögensrechtliche Seite der Kirchen unverzichtbare
Leistungen erbringt. Er ist also 0 0Kel Art 140 A Art 138 Abs
WRV seinem Vermögensbestand garantıert un VOTL dem Zugriff 1Ire die
Ooffentlıche and geschützt, da eın ermögen direkt e1s  en die
Kirchen dient.

S0) Nachwels bei Campenhausen, Eigentumsgarantıie, Anm.
81) Vgl Campenhausen, Eigentumsgarantıe 6RVA
82) Vgl A Campenhausen, Staatskirchenrecht 2031
83) Landesverfassungsgesetz VO  3 1840 Hann. TA4
84) NdSGVBIl 1966,
89) 50 die Auffassung des Preufsischen Oberverwaltungsgerichts, vgl PrOVGE 57

(1910) %}
56) Grundmann 5 IT nach Campenhausen, Staatskirchenrecht 190
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Vermögenszusammensetzung, Leistungsverpflichtungen
und Aufgaben

&1 Vermögen des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds
Der überwiegende Teil des Vermögens des Allgemeinen Hannoverschen

Klosterfonds besteht Aaus rundbesitz, eın geringer Teil ist anderweitig ALLSC-
legt { Neses ermögen ist rundlage der Stiftung; Erhalt un! Mehrung ist
der Klosterfonds verpflichtet, d us selinen Erträgen hat Leistungen gegenu-
ber seıinen Destinatären erbringen un! kann adus den darüber hinausgehen-
den Überschüssen treiwillige Zuwendungen machen. (OQbwohl die Vermö-
gensstruktur des Klosterfonds nicht unproblematisc ist, ist 1ne grundlegen-
de AÄnderung dieser Vermögensstruktur nicht anzustreben. Gerade weil der
Wertsteigerung VO  z} Grun:s  ES1ITZ keine vergleichbare Ertragssteigerung 5C-
genübersteht, stellt sich die Frage, ob nicht durch iıne andere Vermögenspoli-
tik größere Gewinne erzielt werden ollten. 1ine weıte Streuung des Grund-
besitzes bleibt ber deswegen Ziel der Vermögensstrukur, da gerade diese
den Fortbestand des Klosterfonds durch politische MbDruche un:! Inflationen
gesichert hat Dafs die Verfolgung des Grundsatzes „Sicherheit VOT Rendite”“
un: damıit die grundbesitzsorientierte Vermögenspoliti der Klosterkammer
nıcht LLUT dem Stiftungszwecke entspricht, sondern 1n dieser Weilse auch CI -

forderlich lst, hat der Niedersächsische Staatsgerichtshof 1971 eutllc. her-
ausgestellt”.

Nicht alles ermögen des Klosterfonds gehört ZUE ‚„werbenden Vermö-
gen//, da eın bedeutender Teil des Grundvermögens keine Erträge erbringt,
ber erhebliche Unterhaltungskosten verursacht. 5 diesem _HICH werben-
den Vermögen“ ehören VOT em Gebäude und Klöster, AB rölßsten Teil
wertvolle historische audenkmale, die eines erheblıchen Aufwandes EdUur-
fen. Bisweilen decken die Einnahmen aus der Forstwirtschaft nicht die da
selbst entstehenden Kosten.

Die olgende Aufstellung®® bhiletet einen kurzen Überblick ber das Vermö-
CIl des Klosterfonds und die daraus resultierenden Leistungsverpflichtun-
CI

Der (STrunNn|  ES1ITZ des Klosterfonds betrug 1990 etwa ha Der orölßste
eil dieser Fläche besteht Aaus landwirtschaftlich genutztem (3TURB!  EeSsITZ un
umta{ist iıne Fläche VO ha, die sich auf Klosterhöfe mıiıt eliner
Durchschnittsgröfe vVvon 280 ha bei 26() ha landwirtschaftlic nutzbarer
Fläche und auf Klosterhöfe miıt weniger als ha Fläche verteilt. BIS auf die
Klostergüter Wöltingerode und Wülfinghausen, die VO  > der Klosterkammer
selbst bewirtschaftet werden, sind alle anderen (‚üter oder OÖöfe verpachtet.

87) Urteil des NdsStGH VO Jul 1972 Abgedruckt iın KirchkE (1972-1973)
88) Den genannten Flächengröfßen liegt der Stand 6/1990 zugrunde, vgl Klosterkam-

InerTr Hannover, Klosterkammer annover Informationsfaltblatt IV/ 1990],
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twa eın Drittel der landwirtschaftlic nutzbaren Gesamttfläche sind als
Streuländereien verpachtet. nter den 1mM Besıitz des Klosterfonds efindli-
hen (Gütern sSind noch sieben®?, die ihren rsprung der Reformation en
un TEel Güter, die Aaus ehemaligen Vorwerken (Aushöfen) VO Reformations-
gutern entstanden Sind. Sechs weltere (üter stammen aus der Säkularisa-
tion””, eINes AuUus dem 1817 zwıschen Hessen und Hannover vollzogenen Land-
tausch?!. Der Landbesıitz des Klosterfonds unterlag 1m Laufe der eıt einem
erheblichen andel Vor allem 1V öffentlichen Bedarftf ist Gebietsver-
lusten für den Klosterfonds gekommen. Das Klostergut Weende etwa ist
durch den Verkehrswegebau zerschnitten worden, da{fs nıicht mehr
bewirtschaften WarT unı! aufgelöst werden mulfste

Iie Fläche des forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitzes beträgt
ha un! macht damıt twa wel Drittel des gesa: Landbesitzes des

Klosterfonds aUuUs, ungefähr die Hälfte des Forstbesitzes legt 1ın der Lünebur-
CI Heide

Der Klosterfonds hat auf elıner Gesamtfläche VO 1020 ha rbpacht-
grundstücke vergeben. Obwohl diese Erbpachtgrundstücke L11UT 1Ne geringe
Fläche ausmachen, en S1Ee oroße Bedeutung für den Klosterfonds, da S1e
wesentliche höhere Erträge erbingen als and- un:! forstwirtschaftlic genNutZ-
ter Grund??.

Ferner ind 24() ha Grundtfläche YABEN Gebäudenutzung oder usbeu  o
VO  5 Bodenschätzen verpachtet. Ebentfalls 1m Besıtz des Klosterfonds eimmnden
sich Dienstgrundstücke ZUT Unterbringung ihrer eigenen Dienststellen WI1e
Klosterkammer, Klosterrentämter (Verwaltungsaufenstellen der Klosterkam-
mer), Klosterforst- und Revierforstämter SOWI1e henst- un! Werkswohnun-
gCnH für Angestellte.

Zahlreiche rundstücke, die ın den besıitz des Klosterfonds übergegangen
sind, dienen ach wWwI1Ie VOT kirchlichen 7Zwecken. Dazu ehören wa Kirchen,
Kapellen, Pfarr- un! Küstergebäude, Friedhöfe und bebaute wWI1e unbebaute
Dotationsflächen?°. Ebenso ist der Klosterfonds E1igentümer der fünf alen-

89) Bursfelde, Hilwartshausen, Marıengarten, Mariensee, Marıensteıin, Wiebrechtshau-
SCIL, Wülfinghausen.

90) Grauhof, amspringe, Marienrode, Riechenberg, Sorsum, Wöltingerode.
91) Höckelheim.
92) 1980 erbrachten 900 ha Erbbaurechte, twa D %, des Grundvermögens, mıt 6/ Mil-

lionen fast e1n Viertel der gesamten Einnahmen des Klosterfonds. Vgl C:amı-
penhausen xel Erhr V 4y Der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds und die Klo-
sterkammer annover Ortraı eines yemeinwirtschaftlichen Unternehmens
[0)°4 4, 1981,, 482)

93) „Von der Bauabteilung der Klosterkammer werden 2.000 Einzelgebäude bau-
ich betreut. Se1 setizen sich ZUuSsamımen auUus dem ebäudebesatz VO  5 28 Klostergü-
tern un -höfen, Forstdienstgehöften, A Pfarr- un: Küsterhäusern, Kirchen
(30 un kath. SOWI1E der Kulne Riechenberg), wel Friedhofskapellen, KIO-
Stern un:! Stiften, 26 Mietobjekten un vlier Dienstgebäuden.” Campenhausen,
Klosterfonds/ Portraıit 475 I die Angaben beziehen sich auf den Stand VO  z 1980; bel
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berger Klöster. In der Regel werten diese Gebäude keine Ertrage ab, da sich
melst denkmalsgeschützte Bausubstanz handelt, erfordern ber „eiınen CI-

heblichen Unterhaltungsaufwand, dem 1m Verhältnis dazu 1L1UT SANZ geringe
Einnahmen gegenüberstehen, un: belastet den Klosterfonds stark“?4

Aufer 1ın rundbesitz besteht och Vermögen des Klosterfonds 1n ertpa-
pleren un!: Beteiligungen  95.

Leistungen des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds
Die laufenden Einnahmen dus den rträgen des Stiftungsvermögens WelIl-

den YAGB Deckung der Ausgaben, denen der Klosterfonds rechtlich Ve@I=-

pflichte ist, un! ZU1T Erbringung VO freiwilligen Leistungen verwandt.

Z erkKun der Leistungsverpflichtungen
Die Leistungsverpflichtungen des Klosterfonds liegen in selner Entstehung

begründet. Fuüur Leistungen egenüber der evangelischen Kirche stammen S1e
Aaus der eıt der Reformation, für eistungen die katholische Kirche Aadus

der Säkularisation. Grundsätzlic beruhen S1e auf dem Prinzıp „Haftungs-
nachfolge be]l Gesamtrechtsnachfolge”.

des Landesverfassungsgesetzes VO  S 1840 bestimmt neben den kirchli-
chen Destinatären weiterhin die Landesuniversität, Unterrichtszwecke SOWI1Ee
milde 7Zwecke er Art. Die Verpflichtung gegenüber den Kirchen Sind 1ın der
( fest umrı1ıssen; S1e bestehen ın Baulasten und Geldzahlungen, ftmals als
Ablöse VO Naturalleistungen. I ie Leistungen die anderen, gesetzlich be-
stimmten Destinatäre sSind w1e be]l der Universität Göttingen geschichtlich 4y
wachsen. Jle Destinatäre en aber L1UTL eınen Anspruch auf „ANSCHIESSCILC
Berücksichtung”.

Als heimatgebundene Einrichtung erbringt der Allgemeine Hannoversche
Klosterfonds stiftungsmäßige Leistungen grundsätzlich LLUL auf dem Gebilet
der ehemaligen preußsischen Provınz Hannover; egenüber dem früheren KÖ-
niıgreich Hannover werden der 19272 ZAUE Provınz Hannover gekommenen
Girafschaft Pyrmont un der 19372 zugeteilten Grafschaft Schaumburg Stif-
tungsleistungen des Klosterfonds zuteil. Ausgenommen VO  z den Leistungen
ind die heute ebenfalls ZA01 Bundesland Niedersachsen gehörenden ehemalıi-
gCh Länder Braunschweig un UOldenburg SOWI1E die Stadt (Cuxhaven.

den genannten Klöstern und Stiften gehören L1UT die fünf Calenberger Klöster
dem Klosterfonds.

94) Gutachten des Landesrechnungshofes. /zıit. nach Campenhausen, Klosterfonds /
Portraıit, 488

95) 198() umfaiste das Vermögen des Klosterfonds ertpapiere un:! Beteiligungen miı1t
dem Nennwert VO.  5 205 Millionen Campenhausen, Klosterfonds/ Portrait
477
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AD Leistungen aufgrun 007 Rechtsverpflichtungen
IDie fünf Calenberger Klöster SINnd Bestandteil des Ilgemeinen Hannover-

schen Klostertonds. Das älteste der Calenberger Klöster ist Barsinghausen.
Wahrscheinlich 1193 als Doppelkloster muiıt ege der Augustiner-Regularka-
noniker gegründet, ist für 1203 urkundlich belegt. SeIit 12729 sind 1mM Kon-
vent GUGER och Chorfrauen nachgewilesen. Das ründungsdatum des Klosters
Marienwerder ist ebenfalls nıicht sicher, kann aber für das Jahr 1196 aANSCNOIMM-
i11E  zD werden; nachzuwelsen ist die Weihe der Klosterkirche des Augustiner-
Chorherrenkonventes 1m Jahre 1200 T wurden die Chorherren durch
Chorfrauen ersetzt. DIie verbleibenden Klöster Marıensee, Wennigsen un!
Barsinghausen wurden VO  z Anfang als Frauenklöster eplant un CH19e-
richtet; 1ın Wenn1igsen und Wülfinghausen lebten die ONvente ach der AU-
gyustinerregel, VO  5 Marıensee jedoch wW1ssen WIT durch iıne Urkunde, da{s die
Nonnen 1m re TE ach den Consuetudines der /1isterzienser lebten I)Das
Kloster Marıensee entstand 1m Jahre 1215 als der bereıits bestehende Konvent
dorthin verlegt worden ist, das Kloster Wülfinghausen 1mMm Jahre 1256; als
ebenfalls e1n schon bestehender Konvent ort L1IEeU angesiedelt wurde. Die
ründung des zweıtüngsten Klosters ıIn Wenn1igsen ist schwer datıeren;
AUsSs dem Jahre 12724 ist ber ıne Urkunde erhalten, die iıne Grundausstattung
des Klosters voraussetzt. Für den Bauunterhalt der Gebäude, die alle unter
Denkmalschutz stehen, hat der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds hohe
Leistungen erbringen. Für die als evangelische Damenstifte fortbestehen-
den Klöster hat ebenfalls die Bezüge des Konvents un! der Klosterange-
stellten age.

Der Klosterfonds ist für die Baulasten der selbst gehörenden Kirchen
zuständig, WI1e auch teilweise bei ihm nicht gehörenden Kirchen DE Über-
nahme der Baulast verpflichtet ist sgesam mufs für Kirchen aufkom-
INCIL, die bıs auf ine als denkmalswert einzustuten sind Ebenso zählen die
Gebäude der Klosterhöfe, Forstbetriebe un auch Dienststellengebäude
den erhaltenswerten Bauten

Neben den kirchlichen ebauden gehören dem Klosterfonds verschiedene
Dienstgebäude WI1e Werkswohnungen, Revierförstereien, Gebäude der and-
wirtschaftlichen Betriebe und nicht zuletzt auch se1ne Dienststellengebäude,

da{s sich die Zuständigkeit auf twa 2000 Gebäude erstreckt. Den Aufwand
für se1INe Verwaltungstätigkeit hat der Klosterfonds selbst erwirtschaften.

al den Lüneburger Östern, die oft auch „Heideklöster” genannt werden
un eıt der Reformation als evangelische Damenstifte fortbestehen, gehören
die Klöster FEbstorf (Benediktinerinnen, gegründet wahrscheinlich 14120 ul-

un  ME nachgewlesen Isenhagen (Zisterzienserinnen, gegründet
| une (Benediktinerinnen, vegründe 7 edingen (Zisterzienser1in-

nenkloster, gegründe un Wienhausen (Zisterzienserinnen, gegründet
wahrscheinlic Walsrode (Benediktinerinnen; erste urkundliche Erwäh-
NUuNng 986, 1255 eleg für die Annahme der Benediktsregel).
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Der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds übernahm 1963 anstelle des
Landes Niedersachsen Verpflichtungen gegenüber den Lüneburger Klöstern
Er übernahm auch bisher VO and freiwillig erbrachte Leistungen Die
Zulässigkeit dieser Regelungen 1st verfassungsrechtlic umstritten:  26

er Klosterfonds 1St CIMSECHN Fällen ZUT Zahlung VO /Zuschüssen teil-
Abgeltung früherer Naturalleistungen den Gehältern VO  - Geistli-

chen un:! Kirchenangestellten (Küster Urganıisten etc.) Leistungen
füır He1izungs- unı Kultuskosten verpflichtet Im Sinne Verwaltungsver-
einfachung wird 1Ne geltung dieser oft Summen angestrebt

Freiwillige Zuwendungen
rundlage für die freiwillige Zuwendung VO Mitteln Aaus den Erträgen

des Klosterfonds 1ST das Gründungspatent VO  5 1818 und der des Landes-
Verfassungsgeset2es VO  am 1540 [ )ort 1STt vorgesehen das Vermögen „allein Ya
schüssen für die Landesuniversiıtät für Kirchen Uun:! chulen auch milden
Zwecken aller Art verwenden In allennnBereichen erbringt der
Klosterfonds Leistungen Z141 den „milden 7Zwecken er ATF- zählen Leistun
SsCH verschiedenster Art S1ie umtfassen die Denkmalpflege CISCNECIN WI1eEe

tTemden besıtz eimat- un Kulturpflege, Zuschüsse Gruppen oder Eın-
zelpersonen die auf dem „vielgegliederten Gebiet des heimatlichen Kulturle-
bens  a atıg ind In der Iradition der muittelalterlichen Klöster deren Auıt-
gabenschwerpunkten die Armen- und Krankenfürsorge gehörte, erbringt der
Klosterfonds auch auf diesem Gebiet Ergänzung der ufgaben des Staates
eistungen für Kinder un! Jugendliche Ite Kranke un! Behinderte

Weıtere ufzaben 00N Klosterkammer und Klosterkammerpräsident
Seit ihrer ründung en Klosterfonds un! Klosterkammer verschiedene

Aufgabenerweiterungen erfahren Mit dem Klosterfonds verein1gt wurden
1850 die bislang als selbständige Vermögensmassen bestehenden Männerstifte

Bardowick Einbeck Hameln Ramelsloh unı! Wunstortf denen kein ( 36-
meinschaftsleben mehr exıiısterte DIie Stifte wurden aufgehoben un: die Ver-
INOSCHSINASSCH dem Klosterfonds zugeschlagen Im gleichen Jahr wurde auch
das Benediktinerkloster Gt Michaelis Lüneburg, dessen Vermögenserträge
LLUT och ZUT Unterhaltung des Präsidenten der Lüneburger Ritterschaft unı
der dortigen Ritterakademie dienten aufgehoben un das ermögen MItT dem
Klosterfonds zusammengelegt

Nach un: ach wurden der Klosterkammer die zunächst LLUT für den Klo-
sterfonds zuständig W ar die Verwaltung anderer Fonds iıcher Zielset-
ZUNS übertragen 1850 übernahm die Klosterkammer die Verwaltung des
Hospitalfonds Benedikti Lüneburg, Anstalt der Armenunterstüt-
ZULNS ach Aufhebung des Klosters, das die iftung bisher angele:
War wurde die erWwa  o des als CiMNn selbständiges Vermögenssubjekt be-

96) Vgl Klosterkammer, Klosterfonds 7 / Campenhausen, Evangelische Klöster
97) Klosterkammer, Klosterfonds 0S
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stehenden Hospitals Gt Benedikti üneburg unter die UTIS1IC un G1

tun: der Königlichen Klosterkammer gestellt. 15785 wurde der Klosterkammer
die Aufsicht un! 18593 die Verwaltung des Domstrukturfonds Verden ANSC-
wlesen. 1832 wurde die erwaltung des StHiftes Ilfeld der Klosterkammer
übertragen; da das Stift Ilfeld nach 1945 1n der sowjetischen Besatzungszone
lag, konnte dıie Klosterkammer die Verwaltung nicht mehr weiterführen”®. Im
re 1937 schliefslich wurden das Kloster „Unserer Lieben Frauen“” un: die
„Kloster-Berge-Stiftung“ bel Magdeburg der Verwaltung der Klosterkammer
unterstellt. Wıe 1m des tiftes Ifeld konnte die Klosterkammer Hanno-
VerTr auch dessen erwaltung ach 1945 nicht mehr ausführen.

Der Klosterkammerpräsident nımmt zusätzlich selinen ufgaben die
ihm für die „Lüneburger Klöster“ un die Stifte Bassum, Börstel, Fischbeck
und Obernkirchen übertragene Rechtsaufsicht W äal Durch Verordnung der
preufischen keglerung VO 371 Juli 1937 wurde der Präsident der Kloster-
kammer Hannover ZU „Landeskommissar für die Lüneburger Klöster”“ be-
stimmt; eiINe Funktion, die se1t 1889 der zuständige Regierungspräsident inne-

gehabt hatte DIie sechs Lüneburger Klöster Ebstorf, Isenhagen, Lüne, edin-
SCnH, alsrode unı Wienhausen sind juristisch selbständig geblieben, obwohl
fast ihr Grundbesitz unter erzog Ernst dem Bekenner (1497-1546)
und seinen Nachfolgern FA Kammergut des Fürstentums Lüneburg
UÜbernahme der nterhaltsverpflichtungen eingezogen wurde. Vom Lünebur-
geI Domanıum ist der Klosterbesitz dann FAa Hannoverschen gekommen
un! über die preufsische TOVINZ Hannover dem nachmaliıgen Bundesland
Niedersachsen angefallen. Das Land Niedersachsen hat durch Vertrag VO

eptember 1966 die Klosterkammer mıiıt der Unterhaltung der Lüneburger
Klöster, auUsSsgeNOMME außerordentlicher Maisnahmen, betraut un S1e dafür
mıiıt zusätzlichem ermögen ausgestattet””. es Kloster ist 1ine selbständige
Körperschaft des Öffentlichen Rechts un! unterliegt in seiner erwa.  o der
V Landesmınısterıum eweils erlassenen Klosterordnung. Der Klosterkam-
merpräsident übt für die Klöster die Rechtsaufsicht aus, die 1m wesentlichen
Aaus der Bestätigung VO  a Verwaltungsmaisnahmen und Rechtsgeschäften be-
steht, welche die Klöster aufgrun: ihrer Rechtsstellung selbständig führen.

I die vIier Stifte100 Bassum, Börstel, Fischbeck und Obernkirchen agen Uul-

sprünglich nıicht in welfischem JTerriıtorium. [Das CHift Bassum ehörte Z.ULC

Girafschaft Hoya, das Börstel YAr Bıstum Osnabrück und die Stifte Fisch-
beck un! Obernkirchen gehörten ZUTLT Girafschaft Schaumburg, die TST 1932
VO  5 Hessen ZiULE Provınz Hannover gekommen WAarT. Die Stifte sind juristisch
selbständige Körperschaften des Öffentlichen Rechts unı können sich eıgene
Klostersatzungen geben, die ber der Genehmigung des Kultusministeriums

98) Es Oonnte ine treuhänderische Verwaltung unter Wahrung des rechtlichen (a
rakters erreicht werden. Vgl Wacke G/ Über die VO der Vereinigten Kirchen-
un Klosterkammer Weımar verwalteten Kirchengüter (  a 125 1951
1—28)

99) Vgl Campenhausen, Evangelische Klöster 3739
100) Vgl Klosterkammer, Klosterfonds 7 J 79
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unterliegen. IDie bisher für die Stifte Bassum un! Börstel VO keglerungspra-
sidenten, für das Stift Fischbeck VO Landrat un für das Obernkirchen
VO  > einem e1gens bestellten Stiftshauptmann wahrgenommene UTISIC ist

1949 dem Präsidenten der Klosterkammer übertragen worden.

Zusammenfassung
an der Betrachtung der Gestalt des Allgemeinen annoverschen Klo-

sterfonds ist eutlic. ogworden, da{fs se1ine Struktur un: sSeın Wesen LLUT Adus

se1lner geschichtlichen Entwicklung heraus verstanden werden kann Eine 1SO-
lierte €  aC.  o einzelner Fakten oder der Versuch einer Beurteilung ohne
Einbeziehung seiner Vergangenheit kann keinem treffenden rgebnis
führen.

Der Gang ATe die Geschichte des Klosterfonds und der Klosterkammer
hat gezeigt, da{fs se1ine Gestalt V  z einmaliger Art 1n Deutschland ist Im FUur-
tentum Calenberg-Göttingen hat unter erzogın Elisabeth 1ne Entwicklung
ihren Ausgang CHNOINLLLLCLL, die bis heute 1ın der inric  ® des Allgemeinen
Hannoverschen Klosterfonds „greifbar” ist un! Auswirkungen auf das Leben
1m Gebiet der früheren Provınz Hannover hat In einer Synthese des über-
kommenen vorreformatorischen Rechtsdenkens muiıt dem reformatorischen
landesherrlichen Kirchenregiment unı der evangelischen Lehre hat
Herzogin Elisabeth die bestehenden kirchlichen Einrichtungen unter Wah-
LU der überkommenen Ordnung VO  s innen heraus reformiert und ihnen
1m (elste der ursprünglichen tifter ıne LEUE Ordnung gegeben ine Dbe-
schreibung der Geschichte des Klosterfonds kann er nıicht ohne die Begrif-
fe Kontinuntät un: innere Erneuerung auskommen. ber Herzog1in Elisabeth
hat nıicht den bestehenden Zustand bestätigt unı ıne Fortschreibung dessen
betrieben, sondern iıne wirkliche Weiterentwicklung eingeleitet. Dafs diese
Vorgehensweise keine Selbstverständli  keit darstellt, äfst sich endeutig Adus

dem orgehen der anderen Welfenfürsten ersehen. das Klosterregiment
VO  5 Herzogıin Elisabeth haben siıch spater alle Landesherren gehalten, de-
TeN Herrschaft das Terriıtorium Calenberg-Göttingen gekommen ist. In eINZ1S-
artıger Welse ist miı1t dem geistlichen ermögen verfahren worden, und die
Rechtspersönlichkeit der einzelnen Klostervermögen ist niemals 1n rage SC
stellt worden, WE ihm uch nicht immer ıne korrekte Behandlung zuteil
geworden ist un der praktische Umgang muiıt den Klostergütern sich ftmals
nicht VO  5 dem der Kammergüter unterschied. hre Rechtspersönlichkeit ist
kontinuierlich beibehalten un die Verfügungsgewalt ber iıhr ermögen ist
ihnen nicht entzogen, sondern durch landesherrliche Matisnahmen bestätigt
worden. (jerade Adus den kritischen Situationen sSind die Klöster gestärkt her-
VOTSCHANSCH. Die sicherlich hohen wirtschaftlich: Belastungen BEK and-
lJeistungen für den Landesherrn en ihnen 1m Rechtsverkehr die Anerken-
HUL als gleichwertige Juristische Persönlichkeit gebracht. elıtere olcher
un! äahnlicher Ma{isnahmen waren och
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Durch die Schenkung der drel Göttinger Klöster die Julius-Universität
Helmstedt, die eiInem EAILZ anderen 7weck dienen ollte, ist der Ansto(s

einer Zentralisierung des Klostervermögens BCWESECN, deren Ende die heu-
tıge Klosterkammer als Verwaltungseinrichtung steht. I dDie Klostervermögen

bis Z Säkularisation selbständig un! wurden ihrem Stiftungszwec
gema verwendet, kontrolliert 1050 © die zentrale erwa.  e be1l der ürstli-
chen Ratsstube. Das hat die ermögen desolat gewordener Klöster davor SC
sScHützt; anderweitig verwendet oder eingezogen werden. I ie Welfen ba

spektierten auch ach der Reformation den ursprünglichen Verwendungs-
zweck WI1e die juristische Persönlichkeit des geistlichen (sutes und verfuhren
1m Geiste und Rechtsbewulfstsein ihrer Vorfahren. Vielleicht ist hier auch der
Ort; dem VO dem sprichwörtlichen „niedersächsischen Beharrungsvermö-
44  gen die Rede Se1IN mufs

Unter Wahrung des „ruhmwürdigen Verhaltens der Vorfahren zentrali-
s1ierten die Welten das ihnen zugefallene säkularisierte geistliche ermögen iın
den Gebieten, die ihnen ach dem Wiıener Kongreis zugefallen sind,
1E  z mıt dem bisher getrennt verwalteten geistlichen CLE 1n den eigenen 1 s
den ın einer Großstiftung, dem Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds Sie
gingen be1i dieser Stiftungserrichtung 08 weıt, da{s S1e das uıunter westfä-
lisch-französischer Herrschaft zweckentfremdete geistliche Vermögen „relu-
ierten“ und dem Klosterfonds zuw1esen. er überkommene Klosterfonds ist
heute iıne der röfßsten Stiftungen Deutschlands Wichig für die Einrichtung
dieser Großsstiftung 1st testzuhalten, da{fs sS1e mıiıt der gleichen Rechtsper-
sönlichkeit ausgestattet iSst, den die 1ın ihr aufgegangenen Stifttungen früher A
abten der elıner selbständigen Juristischen Person.

In die Entwicklung VO Klosterfonds un Klosterkammer ist keiner elt
eingegriffen worden. Wohl ist die Institution Gegenstand der Anfrage SEWE.:
SCIL; nıe aber der Veränderung. iıne Ausnahme hiervon bildet L11UTr die eıt der
nationalsozialistischen Iiktatur den Jahren 1933 b1ıs 1945; gylücklicherweise
ist dennoch kein allzugroßer chaden ermögen entstanden unı die Fın-

richtung als solche selbst nıcht beeinträchtigt worden.
Die Auseinandersetzungen mıt dem Klosterfonds unı der Klosterkammer

haben sich aber nicht LLUTL auf iıne vergleichsweise stillschweigende zep-
tanz der Einrichtung beschränkt. Immer wieder ist die sich weiterentwickeln-
de Struktur des Klosterfonds rechtsverbindlich anerkannt worden. en

Standpunkt, da{fs der Klosterfonds iıne selbständige juristische Person des Öf-
fentlichen Rechts ist un: L11UT der Rechtsaufsicht des Staates, nicht aber seinem
wWI1e uch immer gearteten FEinflu{fs unterliegt, haben sich alle auf eine Grün-

dung folgenden Untersuchungen eigen emacht. Die 1 Laufe der eıt CI -

Gutachten lassen anhand der vielen möglichen Rechtspositionen,
die bezogen wurden, erkennen, da{fs die rechtliche Giestalt des Klosterfonds
komplex ist und eiıner differenzierten Betrachtung bedarft.

Einen vorläufigen Schlufßpunkt ın der Rechtsdiskussion den Ugeme1-
1ie  E Hannoverschen Klosterfonds hat das Urteil des NdsStGH VO 13 Juli
19772 gebracht. Das Gericht tellte 1n diesem Urteil allein auf den Schutz über-
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kommener heimatgebundener Einrichtungen gema Art Abs VNV ah
und erkannte diesen verfassungsrechtlichen Schutz dem Klosterfonds Ob
dieser Schutz auch für die Klosterkammer oilt, 1efs das Gericht ©)  en, verneln-

aber nıcht die gyenerelle Möglichkeit. Allerdings befand das Gericht, da{fs die
Klosterkammer MC ihre Tätigkeit, die eın Wesensmerkmal des Kloster-
onı darstellt, der Bestandsgarantie des Klosterfonds teilhat. er Be-
schlufs ewährt dem Klosterfonds die uneingeschränkte erwa  e se1nes

StiftungsvermoOgens, da eın ingri ın die Vermögensverwaltung ach An-
sicht des Gerichts die dem Schutz VO  a Art Abs VNV unterliegende
Struktur verletzt. Ausdrücklic wird festgestellt, da{fs die Erscheinungsweise
WI1e die OTfItfentlıche Wirksamkeit des Klosterfonds nicht beeinträchtigt werden
dürten. Damuit ist die überkommene Struktur, deren Gestalt 7U Zeitpunkt
des Inkrafttretens der 1 re 1951 ach Ansicht des NdsStGH alleın

Beurteilungsmadisstab ist, mıt einem umfangreichen und LLUL schwer urch-
brechenden Schutz versehen. Andere Gesetzesgrundlagen zieht das Gericht
nicht heran. kınen D vorläufigen Schutz des Klosterfonds stellt das Urteil

deswegen diar, weil AÄArt Abs VNV dem Land die Möglichkeit einraumt,
„ın Verfolg organisatorischer Ma{fisnahmen, die sich auf das d Land E1 -

strecken“, die bestehenden heimatgebundenen Einrichtungen andern oder

SALLZ aufzuheben.
In der abschließenden Betrachtung des Säkularisationsverbotes des Grund-

gesetZe: wird jedoch ine Möglichkeit sichtbar, dem Klosterfonds eınen
fassenden Schutz zuteilwerden lassen, weil als unmittelbar kirchlichen
7wecken dienendes Vermögen qualifizieren ist 111d.  - das ermögen
des Klosterfonds, das eindeutig geistlicher erkun: ist un: geistlichen
7wecken gema dem Gründungspatent verwenden ist, nicht als „kirchli-
ches Vermögen uınter staatlicher Obhut“ 101 bezeichnen kann, dient doch

eindeutig kirchlichen 7Z7wecken. Die 1m LOoccumer Vertrag VO 1965 enthaltene

Bestimmung, da{s gemä Art 143 das Land be1 dem Allgemeinen Hannover-
schen Klosterfonds die Bestimmung dieses Vermögens für kirchliche 7Zwecke
weiterhin berücksichtigen will, geht eindeutig ın diese Richtung Wenn der
Staat auf das Vermögen des Klosterfonds FEinflu{fs nımmt, unı das geschie
aufgrund selner besonderen Struktur schon durch 1ıne Einwirkung gleich
welcher Art auf die Verwaltung, verletzt das Recht der Kirchen diesem

ermögen. Weil aber Art 1385 Abs WRV ATT 1400 eın Säkularisa-
tionsverbot ausspricht, ist fragen, inwleweıt sich dieses ın seiner Geltung
abgestufte Säkularisationsverbot auf den Klosterfonds auswirkt. kiniıge auf

Rechtsansprüchen den Klosterfonds basierende Leistungen kommen direkt
den CSute Unmittelbar dem CGottesdienst dienende Sachen
sind aber mıt einem strikten Säkularisationsverbot belegt. 1)a kirchliches Ver-

mOögen AaUuUs seiner atur heraus immer einen öffentlichen Charakter hat, fallen
alle Ma{isnahmen kirchliche oder kirchlichen 7wecken dienenden Ver-

möÖögen unter das Säkularisationsverbot. Das kirchliche oder kirchlichen

101) Wacke, Kirchen- un Klosterkammer Welilmar
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7wecken dienende Vermögen ist nicht unter privatrechtlichem Gesichtspunkt
der schlichten Eigentumsgarantıe betrachten; diese Betrachtungswelse ist

uNangSsCHMLCSSCIL, da S1e kurz oreift. Aus dieser Rechtsinterpretation CI-

wächst dem Klosterfonds eın umfassender Schutz se1ines Vermögens, da die
Widmung eiınes kirchlichen 7wecken dienenden Vermögens 1Ur 11rce die
rchen selbst und nıcht 5E andere Ma{isnahmen aufgehoben werden kann


